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7. Nachtragssatzung 
vom 17.12.2025 

 
zur Gebührensatzung vom 18.12.2018 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW.S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, §  9 des Ab-
fallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG -) vom 21.06.1988 
(GV.NW.S. 250), in der zurzeit geltenden Fassung, und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW.S. 712), in der zurzeit 
geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 
7. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 18.12.2018 zur Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Eschweiler beschlossen. 
 

§ 1 
 
§ 3 (2) erhält folgende Fassung: 
 
 Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich 
 
 a) ohne Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter    
   155,12 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 

241,74 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

414,97 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container 
   1.656,49 Euro, 
 
 b) mit Benutzung einer Biotonne 
 
  aa) für einen 60-l Abfallbehälter 

172,52 Euro, 
 
  bb) für einen 120-l Abfallbehälter 
   265,21 Euro, 
 
  cc) für einen 240-l Abfallbehälter 

450,56 Euro, 
 
  dd) für einen 1,1 cbm Container   
   1.692,08 Euro. 
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§ 2 
 
§ 3 (4) erhält folgende Fassung: 
 
Bei Grundstücken, auf denen die Anzahl der Biotonnen die Anzahl der Restmülltonnen übersteigt, 
wird für jede zusätzliche Biotonne eine Gebühr in Höhe von 35,59 Euro jährlich erhoben. 
 

§ 3 
 
§ 3 (5) enthält folgende Fassung: 
 
Für zugelassene Abfallsäcke nach § 10 Abs. 3 der Abfallentsorgungssatzung werden Benutzungsge-
bühren in Höhe von je 4,80 € erhoben. Für zugelassene Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle nach § 
10 Abs. 4 der Abfallentsorgungssatzung werden Benutzungsgebühren in Höhe von 2,60 € erhoben. 
 

§ 4 
 
§ 3 (6) erhält folgende Fassung: 
 
Für die Sonderleerung nach § 11 (6) der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt  
Eschweiler wird eine Gebühr in Höhe von 37,00 Euro erhoben. Die hierfür zu entrichtenden Gebühren 
werden von der Stadt Eschweiler mittels Einzelbescheid festgesetzt und werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 5 
 
Diese 7. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 7. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 18.12.2018 zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf von sechs Monaten seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 17.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
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9. Nachtragssatzung 

vom 17.12.2025 
 
zur Gebührensatzung vom 13.12.2017 zur Entwässerungssatzung der Stadt Eschweiler 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 
12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV. NRW. 1969, S. 712), des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), sowie des Nordrhein-Westfälischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, 
S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 
17.12.2025 folgende 9. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 13.12.2017 zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Eschweiler beschlossen. 

 

§ 1 
 
§ 4 (8) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

       Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 

a) für die an die Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke 3,12 €/ m³ bezogenem Frisch-
wasser, 

b) für Grundstücke, von denen die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen Gruben erfolgt 3,12 
€/ m³ bezogenem Frischwasser. 

 
§ 2 

 
§ 5 (4) erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt: 1,36 €/m² bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. d. Abs. 1. 
 

§ 3 
 
Diese 9. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 9. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 13.12.2017 zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Eschweiler wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf von sechs Monaten seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 17.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
 
 
129 
 

S a t z u n g   
über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Eschweiler unterhalb der  

Schwellenwerte gemäß § 106 GWB  
  
Der Rat der Stadt Eschweiler hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f, 75 a Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung in seiner Sit-
zung am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen:  
  

§ 1 Geltungsbereich und Auftragswertbestimmung  
  

(1) Diese Satzung regelt die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen der  
Stadt Eschweiler, deren geschätzte Auftragswerte die gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Schwellenwerte (EU-
Schwellenwerte) ohne Umsatzsteuer nicht erreichen.   
  

(2) Zur Bestimmung des geschätzten Auftragswertes ist § 3 der Vergabeverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden.  

  
(3) Diese Satzung gilt nicht   

  
a) für Eigenbetriebe (und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) der Gemeinde                    

sowie  
   

b) kommunalbeherrschte juristische Personen des öffentlichen und privaten  
Rechts.  

  
§ 2 Anwendung von Vergaberegeln  

  
(1) Die Gemeinde vergibt Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nach Maßgabe dieser 

Satzung.  
  

(2) Aufträge über Bauleistungen sind Verträge über Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche An-
lage hergestellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird.   
  
Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren.  
  
Dienstleistungsaufträge sind Verträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht unter die 
Sätze 2 und 3 fallen. Dazu zählen auch freiberufliche Leistungen.   
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(3) Bei Aufträgen über Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes sollen folgende Teile der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen angewendet werden:  
  

a) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen in der 
jeweils geltenden Fassung und  

  
b) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) in der jeweils geltenden Fas-

sung.  
  
Bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb des EU- Schwellenwertes soll die 
VOL Teil B vereinbart werden, soweit keine anderen vertraglichen Vereinbarungen getroffen 
werden. Dies gilt entsprechend für freiberufliche Leistungen.  
  

(4) Ausgenommen von der Anwendung dieser Satzung sind,  
  

a) Aufträge an eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, an der die Ge-
meinde allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften zu mehr als 50 Prozent 
beteiligt ist,   
  

b) Verträge zwischen zwei oder mehreren öffentlichen Auftraggebern,  
  

c) die Vergabe sozialer Dienstleistungen gemäß Anhang XIV zu RL 2014/24/EU.  
  

(5) Bei Drittmittel- oder Fördermittelprojekten gelten vorrangig die jeweils anzuwendenden Vor-
schriften der Mittelgeber.  

  
§ 3 Grundsätze der Vergabe  

  
(1)  Die Gemeinde hat ihre Aufträge gemäß § 75a GO wirtschaftlich, effizient und sparsam unter 

Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz zu 
vergeben. Bei der Anforderung von Angeboten soll zwischen den Unternehmen gewechselt 
werden. Eine örtliche Beschränkung des Wettbewerbs ist unzulässig.  

   
(2) Die Wertgrenzen dieser Satzung und Schwellenwerte dürfen nicht dadurch umgangen werden, 

dass ein sachlich zusammenhängender Bedarf durch getrennte Aufträge geteilt bzw. gestü-
ckelt wird (Stückelungsverbot).  
  

(3) Die Interessen kleinerer und mittlerer Unternehmen sind angemessen (z.B. durch Fach- bzw. 
Teillosbildung) zu berücksichtigen. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zu-
sammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische, zeitliche oder personelle Gründe 
dies rechtfertigen. Die Entscheidung ist zu dokumentieren.  
  

(4) Wenn für den Auftrag ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse im Sinne einer Binnen-
marktrelevanz besteht, ist eine angemessene Veröffentlichung der Auftragsvergabe sowie der 
gleichberechtigte Zugang für Wirtschaftsteilnehmer aus allen EU-Mitgliedstaaten sicherzustel-
len.   
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§ 4 Dokumentation   
  
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen 
Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten werden.  

  
(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, und ihre Anlagen sind mindestens für drei Jahre ab 

dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. Anderweitige Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben 
unberührt.   

  
§ 5 Direktauftrag und Arten der Vergabe  

  
(1) Ein Direktauftrag ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens ist unter Berücksichtigung der 

Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zulässig bei   
  
a) der Vergabe von Bauleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert von einschließlich 

50.000,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Gewerk und   
  

b) bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert je 
Vertrag von einschließlich 50.000,00 Euro (ohne Umsatzsteuer).   
  

c) bei Leistungen, die nur von Personen mit einer gesetzlich festgelegten Qualifikation erbracht 
werden dürfen und deren Vergütung gesetzlich verbindlich geregelt ist.   
  

d) die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden 
kann; die Gründe der Ausschließlichkeit sind zu dokumentieren.   

  
e) freiberuflichen Leistungen.   
  

(2) Das Vergabeverfahren kann nicht frei gewählt werden, sondern richtet sich nach den Regelun-
gen der Dienstanweisung über das Verfahren bei der Abwicklung von Vergaben der Stadt 
Eschweiler. Bei allen Verfahren kann mit den Bietern über den Angebotsinhalt und die Preise 
verhandelt werden. Der Verfahrensablauf ist den Bietern von Beginn an mitzuteilen.   
  
Die Vergabe von Aufträgen mit einem geschätzten Auftragswert oberhalb der nach Absatz 1 
festgelegten Wertgrenzen kann, je nach Wertgrenze, entweder nach Öffentlicher Ausschrei-
bung, oder nach Verhandlungsvergabe erfolgen.  
 
a) Bei Öffentlichen Ausschreibungen werden Leistungen nach öffentlicher Aufforderung einer 

unbeschränkten Anzahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben.  
 

b) Bei Verhandlungsvergaben werden Leistungen nach Aufforderung von mindestens fünf 
Bietern vergeben.  
  

Bei öffentlichen Ausschreibungen sind Auftragsbekanntmachungen auf den Internetseiten 
der Stadt Eschweiler oder auf Internetportalen zu veröffentlichen.   
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§ 6 Markterkundung und Rahmenvereinbarung  
  

(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens können Markterkundungen zur Vorbereitung der 
Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die Auftragsvergabepläne und 
-anforderungen durchgeführt werden.  

  
(2) Für einen wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einkauf können z.B. Rahmenvereinbarungen ab-

geschlossen werden. Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder 
mehreren Auftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedin-
gungen für die öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben 
werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Sie sollten eine Laufzeit von 
sechs Jahren nicht überschreiten, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenverein-
barung begründeter Sonderfall vor.   
  

§ 7 Eignung und Ausschluss  
  

(1) Die Anforderungen an die Eignung der Bieter sind vor Beginn eines Verfahrens festzulegen.  
Hierbei kann der Auftraggeber im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsaus-
übung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
Anforderungen stellen.  
  

(2) Bieter sind von der Teilnahme auszuschließen, wenn zwingende Ausschlussgründe nach § 
123 GWB vorliegen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit können 
Bieter von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn fakultative Ausschlussgründe nach 
§ 124 GWB vorliegen.  

  
(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach den 
§§ 123 und 124 GWB soll durch Eigenerklärungen erbracht werden. Über Eigenerklärungen hin-
ausgehende Unterlagen können im Verlauf des Verfahrens nur von aussichtsreichen 
Bewerbern oder Bietern verlangt werden. Der Nachweis kann ganz oder teilweise durch die Teil-
nahme an Präqualifizierungssystemen erbracht werden.   

 
§ 8 Kommunikation und Korruptionsprävention  

  
(1) Der Versand der Vergabeunterlagen und der Eingang der Angebotsunterlagen sowie sämtliche 

Kommunikation bei Vergabeverfahren gemäß § 5 Abs. 2 erfolgen grundsätzlich auf digitalem 
Wege in Textform (§ 126b BGB) über eine elektronische Vergabeplattform (Vergabemarktplatz).   
  

(2) Bei Direktaufträgen nach § 5 Abs. 1 ist eine Kommunikation per E-Mail möglich bis zu einer Wert-
grenze von 50.000,00 €.   
  

(3) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von Informatio-
nen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der 
Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten.  
  
(4) Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter über den Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung oder die erfolgte Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hinsichtlich der 
Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens. Der Auftraggeber unterrichtet 
auf Verlangen die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe für die Ableh-
nung ihres Angebots oder die Aufhebung des Verfahrens.  
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(5) Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Namen des Auftraggebers 
handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in ei-
nem Vergabeverfahren nicht mitwirken.  

  
§ 9 Vergabeunterlagen und Zuschlagskriterien  

  
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig wie möglich zu be-

schreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich ist 
und die Angebote miteinander verglichen werden können. Leistungsbeschreibungen sind pro-
duktneutral zu formulieren. Abweichungen sind zulässig, soweit ihre Notwendigkeit sachlich 
begründet und dokumentiert wird.  

  
(2) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, zusammen mit der Bauausführung 

auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirt-
schaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Aufgabe zu 
ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden (funktionale 
Ausschreibung).  

  
(3) Bei der Markterkundung sowie in allen Phasen des Vergabeverfahrens können Aspekte der Qua-

lität, der Nachhaltigkeit und der Innovation sowie umweltbezogene und soziale Kriterien 
integriert werden.   

  
(4) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.   

 
Zuschlagskriterien können insbesondere Qualität, Zweckmäßigkeit, Zeit, Nachhaltigkeit, Le-
benszyklus- und Betriebskosten sowie der Preis sein. Die Zuschlagskriterien sind so 
festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. 
Sie müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Es ist auch zulässig, dass der 
Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.  

  
§ 10 Fristen  

  
Binde- und Angebotsfristen sind an der Komplexität der zu vergebende Leistung zu orientieren 
und angemessen festzulegen. Die Verlängerung von Fristen ist zulässig.  

  
§ 11 Vertrags- und Auftragsänderungen  

  
(1) Vertrags- und Auftragsänderungs-, insbesondere etwaige Vertragsverlängerungsoptionen 

sind ausdrücklich und eindeutig in den Vergabeunterlagen zu regeln.   
  

(2) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags ohne  
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 132 Absatz 1, 2 und 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentli-
chen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der 
Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Pro-
zent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden 
Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.  
  

(3) Vertragsänderungen nach der VOB/B erfordern kein neues Vergabeverfahren; ausgenommen 
davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B.  
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§ 12 Angebote  
  

(1) Der Auftraggeber kann Neben- und weitere Hauptangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende 
Angabe, sind keine Neben- und weitere Hauptangebote zugelassen.   

  
(2) Bei der Öffnung ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die beiden Vertreter des 

Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist eine Aufstellung mit folgenden Angaben 
beizufügen:  
  
a) Name und Anschrift der Bieter,  
b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,  
c) Preisnachlässe ohne Bedingungen,  
d) Anzahl der jeweiligen Neben- und weiteren Hauptangebote.  

  
(3) Vor der Auftragsvergabe ist eine formale und inhaltliche Plausibilitätsprüfung der Angebote 

durchzuführen. Angebote, bei denen Zweifel an der Plausibilität oder Preisauffälligkeiten be-
stehen, sind aufzuklären und zu dokumentieren.   
  

(4) Angebote, die nicht wertbar sind, sind auszuschließen. Angebote, die nicht in der vorgegebenen 
Frist eingegangen sind, sollen ausgeschlossen werden.   

  
(5) Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter auffordern, fehlende Un-
terlagen zu übermitteln oder unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen zu ergänzen, zu 
erläutern, zu vervollständigen oder zu korrigieren.  
 

§ 13 Aufhebung  
  
Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen. Im Übrigen ist der Auftragge-
ber berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise aufzuheben.  
  

§ 14 Bietergemeinschaften und Nachunternehmen  
  
(1) Bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sind Bietergemeinschaften zugelassen, sofern sie sich 

im Zuschlagsfall gesamtschuldnerisch verpflichten und eine bevollmächtigte Person als Ver-
tretung benennen. Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter 
zu behandeln.  
  

(2) Der Einsatz von Nachunternehmen ist zulässig. Die Gemeinde kann sich vorbehalten, den Ein-
satz von Nachunternehmen auszuschließen. Die vorgesehenen Unteraufträge sind mit dem 
Angebot anzugeben. Der Auftraggeber kann sich die Zustimmung zu späteren Änderungen vor-
behalten. Die Eignung der Nachunternehmen ist im gleichen Umfang nachzuweisen, wie die der 
Hauptbietenden.  
  

(3) Für Bauleistungen gilt, dass Bietergemeinschaften Einzelbietern gleichzusetzen sind, wenn sie 
die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.  
  

(4) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Ver-
fälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.  
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§ 15 Inkrafttreten / Übergangsregelungen  
  
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft.   
  
Für Vergabeverfahren, die bis zum 31. Dezember 2025 begonnen wurden, gelten die Kommunalen 
Vergabegrundsätze NRW vom 28. August 2018 in der zuletzt geltenden Fassung fort.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf von sechs Monaten seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei  
 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Eschweiler,17.12.2025  
 
 
Nowicki  
Bürgermeister 
 
 
130 
 

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler vom 17.12 .2025 
Aufgrund der  

- §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666); 

- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff); 
-  des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 896 ff); 
- des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 

ff.); 
- des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBI. I 2009, S. 1582; 
- des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der haus-

haltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05.07.2017 – BGBI. I 2017, 
S. 2234 ff.) 

- der §§  5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 
21.06.1988, GV NRW 2017, S. 442 ff.; 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG-BGBI. I 1987, S. 602) 
- in der jeweils geltenden Fassung- 

 hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Aufgaben und Ziele 

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser 
Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als „kommunale Ab-
fallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zuge-
wiesen sind:  
 1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen;  
 2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsor-

gung von Abfällen (§ 46  KrWG);  
 3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den 

örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist;  
 4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugängli-

chen Grundstücken im Stadtgebiet.  
(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle 

wird vom  Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) nach einer von ihm hierfür erlassenen 
Abfallsatzung wahrgenommen.  

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 Dritter bedienen 
(§ 22 KrWG).  

(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken  oder in öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 LAbfG NW beachtet und 
insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wiederverwendbar-
keit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 
§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern der Abfälle 

zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Zweckverbandes Entsor-
gungsregion West (ZEW),  wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden.  
Wiederverwertbare Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Ver-
wertung zugeführt werden können.  

(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  

 
1. Einsammeln und Befördern von Restmüll;  
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall ent-

haltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile zu verstehen (vgl. § 3  Abs. 7 KrWG)  
3. Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen/Sperrmüll;  
4. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und 

Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 17 dieser Satzung;  
5. Einsammlung und Beförderung von Altbatterien gemäß § 13 Batteriegesetz (BattG) 
6. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen 
7. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben.  
Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Abfallent-
sorgung mit Abfallgefäßen (Restmüllgefäß, Bioabfallgefäß), durch grundstückbezogene 
Sammlungen im Holsystem (Strauch- und Grünschnittsammlungen, Entsorgung von Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronikgeräten nach dem ElektroG sowie durch eine getrennte Einsammlung von 
Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallentsorgung (Altglas und Alt-
kleider-Container, Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoffmobil). Die 
näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 - 17 dieser Satzung geregelt. 
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§ 2a 
Abfallentsorgungsleistungen Dritter 

(1) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufspackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von ge-
brauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgesetzes 
(VerpackG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein Bestandteil der öffentlichen Ab-
fallentsorgungseinrichtung der Gemeinde. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter 
Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 
22  VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpa-
ckungen) in die Erfassungsbehältnisse (z.B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) des 
privatwirtschaftlichen Systems eingeworfen werden können. Die Erfassung von Einweg-Verpa-
ckungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-rechtliche 
Altpapiererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (z.B. Altpapiertonne, Abgabe-
möglichkeit an einem Wertstoffhof). 

 
(2) Das Einsammeln und Befördern von Altpapier und Alttextilien erfolgt durch den Entsorgungs-

zweckverband RegioEntsorgung.  
 

(3) Das Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen in stationären Sammelstellen 
und/oder mit Schadstoffmobilen erfolgt durch den Zweckverband Entsorgungsregion West 
(ZEW).  

 
§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG mit Zustimmung 

der zuständigen Behörde ausgeschlossen:  

1. Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unter-
liegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen 
und bei denen die Stadt nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme 
mitwirkt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 KrWG).  

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbe-
sondere aus Gewerbe- und Industriebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 
oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Ein-
klang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger 
oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG).  

3. Abfälle, die nicht in dem als Anlage 1 beigefügten Positivkatalog aufgeführt sind. Der  Positiv-
katalog ist Bestandteil dieser Satzung. 

4. Stoffe, die Gefahren oder erhebliche Belästigungen für das Bedienungspersonal hervorrufen 
können,      insbesondere 
- Stoffe, von denen bei der Beförderung oder bei der Abfallbehandlung eine toxische oder an-

derweitige   schädigende Wirkung zu erwarten ist 
- leicht entzündliche, explosive und radioaktive Stoffe im Sinne der Strahlenschutzverordnung 
- nicht gebundene Asbestfasern 
- Stoffe, die im besonderen Maße gesundheitsgefährdend sind und 
- Gegenstände, die gemäß § 17 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 in der zur Zeit 

geltenden Fassung, behandelt werden müssen. 
5. Stoffe, die den Ablauf der Sammlung und Erfassung nachhaltig stören oder mit dem vorhan-

denen Gerät          nicht entsorgt werden können, insbesondere 
- Flüssigkeiten, Schlämme, Eis, Schnee 
- Erde, Bauschutt, Steine 
- Stoffe, die durch Luftbewegung leicht verweht werden können, soweit sie in größeren als 

haushaltsüblichen Mengen anfallen 
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- Aschen und Schlacken im glühenden Zustand 
- pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
- Altreifen. 

 (2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 
Abs. 3 Satz 3 KrWG).   

 
§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 
(1) Abfälle aus privaten Haushalten, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung 

des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 
Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden an den im Auftrag 
des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW) betriebenen stationären Sammelstellen 
und/oder mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichba-
rer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten 
Abfällen entsorgt werden können.  

 
(2) Gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verord-

nung dürfen nur an der stationären Schadstoffsammelstelle oder zu den bekannt  gegebenen 
Terminen an den mobilen Schadstoffsammelstellen  abgegeben werden. Die Standorte und Ter-
mine der mobilen Schadstoffsammelstellen werden von der Stadt rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 

dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstückes an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht).  

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im Rahmen 
der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfal-
lenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht). 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist verpflichtet, sein Grund-
stück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück von 
privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines 
Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf 
einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im 
Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen 
sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen 
Grundstücks - oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnhei-
men oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.  

(2)  Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/ Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 2 KrWG gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstü-
cken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben 
nach § 7 Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 
Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Abfälle gelten als angefallen, wenn erst-
malig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sog. Huckepackverfahren ist 
unzulässig, d.h. angefallener Restmüll darf als gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-Num-
mer 200301) nicht mit anderen Abfällen, die einer anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur 
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Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, entsorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Besei-
tigung als angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen durch den gewerblichen 
Abfallbesitzer/-erzeuger unter Beachtung der Vorgaben zur Trennung von Abfällen in §§ 3 und 4 
GewAbfG nicht schlüssig und nachvollziehbar aufgezeigt werden können. Dieses ist z.B. bei be-
nutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten Papiertaschen- bzw. Papierküchentüchern, 
Küchenschwämmen, benutzten Damenbinden und Tampons, Kehricht, Zigarettenkippen sowie 
zerbrochenem Porzellan anzunehmen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-Restmüll-
tonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit der freiwilligen Benutzung einer Biotonne, damit die Fehlwurfquote bezo-
gen auf Glas und Bioabfälle von nicht mehr als 5 % in einem Abfallgemisch eingehalten werden 
kann, welches gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 GewAbfG einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen 
ist. 

 
 (3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, 

die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-
meinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von 
gewerblichen Siedlungsabfällen ist möglich.  

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung nach 
§ 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde zugelassen. Das Abbrennen von sog. 
Brauchtumsfeuern ist in der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Eschweiler 
(Eschweiler Straßenverordnung) vom 05.02.2009 in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 

 
§ 7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,  
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsorgungseinrich-

tung ausgeschlossen sind;  
- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 

§ 25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 KrWG);  
- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückge-

nommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG);  

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 
eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18KrWG zulässige gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden.    

 
§ 8 

Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung be-
steht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, 
soweit der/die Anschluss- und Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, 
dass er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem 
Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 
KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), nicht ent-
steht (Eigenverwertung). Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegung der/des Anschluss- 
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und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz KrWG besteht.  

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell oder gewerblich genutzt werden, wenn der 
Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung 
in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interes-
sen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage der 
Darlegungen der/des Anschluss- und Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG i. V. m. § 7 
Gewerbeabfallverordnung besteht. Die Feststellung kann widerrufen werden, soweit die Voraus-
setzungen für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen. 

 
§ 9 

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt gemäß § 3 
dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, 
Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der gültigen Satzung über die Abfallentsor-
gung im ZEW zu der vom ZEW angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder 
Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der ZEW das Behandeln, 
Lagern oder Ablagern diese Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke 
des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsor-
gungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. 

 
§ 10 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 
(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Abfall-

behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu 
halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr.  

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:   
a) Gelbe Abfallbehälter und/oder gelbe Abfallsäcke für Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe in den 

Gefäßgrößen von 240 l und 1,1 cbm.  
b) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grünglas.  
c) Grüne Abfallbehälter für Bioabfälle in den Gefäßgrößen von 120 l und 240 l.  
d) Graue Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen von 60 l, 120 l, 240 l und 1,1cbm.  
e) blaue Abfallbehälter für Altpapier in den Gefäßgrößen 120 l, 240 l und 1,1 cbm.  

(3) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich zum Sammeln in Abfallsäcken eignen, kön-
nen zusätzlich von der Stadt zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von der Stadt 
eingesammelt, soweit sie neben den grauen Abfallbehältern für Restmüll bereitgestellt sind.  

(4) Ergänzend zur Biotonne können für Grün- und Bioabfälle auch von der Stadt zugelassene Pa-
piersäcke genutzt werden. Sie werden von der Stadt eingesammelt, soweit sie am Tag der 
Biotonnenabfuhr bereitgestellt werden.  

(5) Die grauen Abfallbehälter für Restmüll und die grünen Abfallbehälter für Bioabfälle werden mit 
einer von der Stadt zur Verfügung gestellten Plakette versehen, die vom Anschlussnehmer deut-
lich sichtbar auf dem Behälterdeckel anzubringen ist. Nicht mit Plaketten versehene 
Abfallbehälter werden nicht geleert. 

 
§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
(1) Grundsätzlich wird je Grundstück mindestens ein Abfallbehälter für Restmüll gemäß § 10 (2) zur 

Verfügung gestellt.  
(2) Jedem Grundstück für private Haushaltungen muss ein über die Abfallbehälter zur Verfügung 

gestelltes Abfallvolumen zugeteilt sein, welches ausreicht, den regelmäßig anfallenden Restmüll 
aufzunehmen. Unter den v.g. Voraussetzungen kann jeder Grundstückseigentümer das/die be-
nötigte/n Abfallgefäß/e im Rahmen einer Eigeneinschätzung bei der Stadt beantragen.   
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      Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnahme einer re-
gelmäßig anfallenden Abfallart (z.B. Restmüll, Biomüll) nicht ausreichen, so haben die 
Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächstgrößeren Behälter-
volumen zu dulden.  

      Bei einem beantragten Müllvolumen, welches einem oder mehreren zugelassenen Abfallbehäl-
ter(n) entspricht, wird/werden jeweils nur das/die dem Müllvolumen entsprechende/n 
Müllgefäß/e zugeteilt.  

      Die Zuteilung der Abfallbehälter auf einem Grundstück, getrennt nach Mietparteien oder Haus-
haltungen, findet nicht statt. Nur in besonders gelagerten Einzelfällen kann die Stadt auf 
begründeten Antrag des Grundstückseigentümers eine Ausnahmeregelung treffen.  

(3) Jedem industriell/gewerblich genutzten Grundstück muss ein über die grauen Abfallbehälter zur 
Verfügung gestelltes Abfallvolumen zugeteilt sein, welches ausreicht, den regelmäßig anfallen-
den Abfall zur Beseitigung aufzunehmen. Dabei orientiert sich das notwendig vorzuhaltende 
Mindestabfallvolumen im Hinblick auf die Pflichtrestmülltonne(n) nach § 7 Satz 4 der Gewebeab-
fall-Verordnung in erster Linie an die Anzahl der Mitarbeiter und an die Art des Gewerbes. Unter 
den v.g. Voraussetzungen kann jeder Anschlusspflichtige das/die benötigte/n Abfallgefäß/e im 
Rahmen einer Eigeneinschätzung bei der Stadt beantragen. Wird festgestellt, dass ein oder meh-
rere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnahme der regelmäßig anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung nicht ausreichen, kann die Stadt zur Bestimmung des notwendigen Mindest-Rest-
müllvolumens auf eigene Ermittlungen/Erkenntnisse zurückgreifen und zur Gewährleistung der 
ordnungsgemäßen Entsorgung das erforderliche Behältervolumen gem. nachfolgender Rege-
lung zuteilen:  

 
Unternehmen /Institution je Platz/ Beschäftig-

ten /Bett 
Liter pro 

Woche 
a) Krankenhäuser Kliniken und ähnl. Einrichtungen   je Platz 7,5 l 
b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, 

Krankenkassen, Versicherungen, selbständig Tä-
tige der freien Berufe, Handels-, Industrie- u. 
Versicherungsvertreter  

 je 3 Beschäftigte 7,5 l 

c) Schulen, Kindergärten  je 10 Schüler /Kind  7,5 l 
d) Speisewirtschaften, Imbiss-Stuben  je Beschäftigten 30 l 
e) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft 

konzessioniert sind, Eisdielen  
je Beschäftigten 15 l 

f) Beherbergungsbetriebe  je 4 Betten 7,5 l 
g) Lebensmitteleinzel und Großhandel   je Beschäftigten 15 l 
h) sonstige Einzel- und Großhandel  je Beschäftigten 3,5 l 
i) Industrie, Handwerk und übrige Gewerbe je Beschäftigten 3,5 l 

 
Macht der Anschlusspflichtige glaubhaft, dass das nach vorstehender Berechnung ermittelte 
Gefäßvolumen das notwendige Gefäßvolumen überschreitet, kann abweichend ein geringeres 
Volumen festgesetzt werden.  
Beschäftigte im Sinne dieser Regelung sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Un-
ternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. 
Halbtagsbeschäftigte werden zu 1/2 bei der Ermittlung des Mindestrestmüllvolumens berück-
sichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt 
sind, werden zu 1/4 berücksichtigt.  

(4) Für Grundstücke, die sowohl zu Wohnzwecken als auch gewerblich/industriell genutzt werden 
(sog. gemischt genutzte Grundstücke), gelten die jeweils unter (2) und (3) genannten Regelun-
gen, wobei eine gemeinschaftliche Nutzung der zugeteilten Restmüllbehälter möglich ist. 

(5) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer fototechni-
schen Dokumentation festgestellt, dass das bereit gestellte Restabfallvolumen nicht ausreicht, 
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so hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächstgrößeren 
Behältervolumen zu dulden. 

 (6) Soweit Behältnisse zur Sammlung verwertbarer Abfälle aufgestellt werden, dürfen in diese aus-
schließlich die jeweils hierfür zugelassenen Abfälle eingefüllt werden. Bei fehlerhafter Befüllung 
eines Bioabfallbehälters wird der entsprechende Behälter auf schriftlichen Antrag des Grund-
stückseigentümers hin gebührenpflichtig als Restabfallbehälter sondergeleert. Die Gebühr für 
diese Sonderregelung richtet sich nach der Abfallgebührensatzung der Stadt Eschweiler.  

(7) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass Bioabfallgefäße mit 
Restmüll oder mit anderen Abfällen falsch befüllt worden sind, so ist die Stadt berechtigt, wegen 
der damit verbundenen Verhinderung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung die-
ser Abfälle die Bioabfallbehälter einzuziehen und durch Restmüllgefäße mit einem 
entsprechenden Fassungsvolumen der eingezogenen Bioabfallbehälter zu ersetzen. Die Neube-
antragung eines eingezogenen Abfallbehälters ist erstmals nach 3 Monaten nach Einziehung 
möglich, wenn in dem Antrag glaubhaft gemacht wird, dass künftige Fehlbefüllungen ausge-
schlossen sind.  

 
§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 
(1) Die zu leerenden Abfallbehältnisse und sperrigen Abfälle, Altpapier, Ast- und Strauchschnitt so-

wie die städt. Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle sind am Tage der Abfuhr, frühestens jedoch 
am Vortag ab 18.00 Uhr, von den Anschlusspflichtigen bzw. Abfallbesitzern in der Regel am Geh-
wegrand, in jedem Fall aber so bereitzustellen, dass der Verkehr auf den Fahrbahnen nicht 
gefährdet und auch der übrige Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen und Gehwegen nicht 
übermäßig beeinträchtigt wird. Kann das Sammelfahrzeug (z.B. wegen des Straßenzuschnitts 
oder aufgrund von Straßenbauarbeiten) nicht an ein angeschlossenes Grundstück heranfahren, 
sind die Abfallbehälter diesem entgegenzubringen oder am Eingang der Straße verkehrssicher 
aufzustellen. Die Stadt kann einen Standplatz bestimmen. Nach der Leerung sind die Abfallbe-
hälter unverzüglich von der Straße zu entfernen.  

(2) Alle Abfallbehälter sind grundsätzlich auf den angeschlossenen Grundstücken so aufzustellen, 
dass durch sie keine Verunstaltung des Straßenbildes entsteht.  

(3) Die Stadt kann Standplätze und Transportwege der Abfallbehälter auf den angeschlossenen 
Grundstücken bestimmen.  

(4) Verunreinigungen, die bei der Leerung der bereitgestellten Abfallbehältnisse oder bei der Bereit-
stellung von sperrigen Abfällen sowie Ast- und Strauchschnitt entstehen, sind von den 
Abschlussnehmern umgehend auf eigene Kosten zu beseitigen. 

 
§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 
(1) Die Abfallbehälter für Rest- und Biomüll werden von der Stadt gestellt und unterhalten. Sie blei-

ben ihr Eigentum.  
(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur Verfügung 

gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle 
dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter 
oder Depotcontainer gelegt werden.  

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewohnern 
zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können.  

(4) Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen (soweit die Biotonne genutzt wird), 
Glas, Altpapier, Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen, Grünabfällen, Geräte nach dem ElektroG 
sowie Restmüll zu halten und wie folgt zur Abfallentsorgung bereitzustellen:  
1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer einzu-
füllen. 
2. Bioabfälle sind in den grünen Abfallbehälter (Biotonne) einzufüllen, der auf dem Grundstück 

des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem grünen Abfallbehälter zur Abholung be-
reitzustellen. Dies gilt nur, sofern die Biotonne genutzt wird. Ansonsten sind die Bioabfälle in 
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die städt. Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle einzufüllen. Die Möglichkeit der Eigenkompos-
tierung gem. § 8 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt.  

3. Einwegverpackungen aus Metall, Kunststoffen oder Verbundstoffen sind in den gelben Sack 
oder den gelben Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur 
Verfügung steht und in diesem gelben Sack oder gelben Abfallbehälter zur Abholung bereitzu-
stellen.  

4. Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des ElektroG dürfen nicht über die Restmülltonne bzw. 
andere Abfallbehältnisse entsorgt werden. Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, diese Geräte se-
parat zu halten und über die Stadt nach Anmeldung über die Sperrmüllabfuhr abholen zu 
lassen. Alternativ können Elektro- und Elektronikgeräte auch selbst zur Sammelstelle am Ent-
sorgungs- und Logistikcenter Warden angeliefert werden.  

5. Alttextilien sind in die bereitgestellten Depotcontainer (Sammelcontainer) einzuwerfen. 
6. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesit-

zers zur Verfügung steht und in diesem blauen Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen. 
7. Der verbleibende Restmüll ist in den grauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück 

des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem grauen Abfallbehälter zur Abholung be-
reitzustellen. Das Höchstgesamtgewicht der Abfallbehälter darf für 60 l/120 l/240 l 
Abfallbehälter 30/60/120 kg nicht überschreiten. Das Höchstgesamtgewicht der Großraumbe-
hälter (1,1 cbm) darf 600 kg nicht überschreiten.  

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich 
der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in 
einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr 
möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungs-
vorgang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in 
die Abfallbehälter zu füllen.  

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das Sam-
melfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die 
Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder 
durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften.  

(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte der An-
nahmestellen/Depotcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt.  

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Altglas und Altkleider nur werk-
tags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr benutzt werden.  

(10) Wiederverwertbare Abfallstoffe bzw. Abfälle dürfen nicht neben aufgestellten Depotcontainern 
abgestellt werden.  

(11) Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentl. Anlagen oder in der freien Land-
schaft aufgestellten Straßenabfallkörbe sind nur für so genannte „Unterwegsabfälle“ bestimmt, 
die bei einzelnen Personen beim Verzehr von Lebens- und Genussmitteln im Freien anfallen. Es 
ist unzulässig, diese Abfallbehälter zum Ablagern von sonstigen Abfällen zu benutzen. 

 
§ 14 

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 
Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar 
benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft kann für ein Abfall-
gefäß oder mehrere Abfallgefäße zugelassen werden. Die als Entsorgungsgemeinschaft 
zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der Stadt im Hinblick auf die zu zahlende 
Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB. Nur in besonders gela-
gerten Einzelfällen kann die Stadt auf begründeten Antrag der Grundstückseigentümer eine 
Ausnahmeregelung vom Grundsatz der benachbarten Grundstücke treffen. 
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§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt entleert:  
1. Der gelbe Abfallbehälter/gelbe Sack wird im 2 - Wochen - Rhythmus geleert.  
2. Der grüne Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2 - Wochen - Rhythmus geleert.  
3. Der graue Abfallbehälter für Restmüll wird im 2 - Wochen - Rhythmus geleert.  
4. Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im 4 - Wochen - Rhythmus geleert.  
Die Abfallbehälter werden werktags in der Zeit ab 6.00 Uhr entleert bzw. abgefahren.  
Die Tage der Abfuhr sowie notwendig werdende Änderungen der regelmäßigen Abfuhr durch Feier-
tage und anderes werden von der Stadt bestimmt und bekannt gegeben. 
 

§ 16 
Bioabfälle und Grünschnitt 

(1) Die Besitzer eines grünen Abfallbehälters (Biotonne) haben Bioabfälle (Küchen- und Gartenab-
fälle) in die bereitgestellte Biotonne einzufüllen.  

(2) Grünabfälle (z.B. Ast- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Blattlaub) sind, soweit sie nicht nach § 
8 Abs. 1 verwertet werden, ebenfalls der Biotonne zuzuführen.  

 (3)  Ast- und Strauchschnitt sowie Weihnachtsbäume werden, sofern sie nicht zerkleinert in der 
Biotonne Platz finden, getrennt zur Verwertung eingesammelt. Der Ast- und Strauchschnitt ist 
in max. 1,5 m langen und 20 kg schweren Bündeln zur Abfuhr bereitzustellen. Zum Verschnüren 
der Bündel sind Naturschnüre zu verwenden, kein Draht oder Kunststoffe.  

(4) Ergänzend hierzu können für Bio- und Grünabfälle auch die von der Stadt zugelassenen Papier-
säcke genutzt werden. 

(5) Nicht als Bioabfall, sondern über den Restabfall zu entsorgen sind sog. „kompostierbares“ und 
sonstiges handelsübliches Kleintier- und Katzenstreu (mit oder ohne Exkremente), Hundekot und 
sonstige Fäkalien.  

(6) Grünabfälle (einschließlich Weihnachtsbäume) können vom Abfallbesitzer mit Wohnort oder 
Grundstücksbesitz in der Stadt Eschweiler auch am Entsorgungszentrum Warden (ELZ) bis zu 
einer Anliefermenge von max. 3 m³ kostenfrei abgegeben werden. 

 
§ 17 

Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-Altgeräten und Altbatterien 
(1) Jeder Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt Eschweiler hat im Rahmen der §§ 2 - 4 das Recht, sper-

rige Abfälle aus Haushaltungen bzw. haushaltsähnliche sperrige Abfälle, die wegen ihres 
Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in den stadteigenen Abfallbehältern eingefüllt werden kön-
nen (Sperrmüll) sowie Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des Elektro G, von der Stadt 
außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung gesondert abfahren zu lassen. Voraussetzung ist, 
dass das betreffende Grundstück an die städt. Abfallentsorgung angeschlossen ist.  

(2) Die Sperrmüllabfuhr und die Abfuhr von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erfolgt auf Antrag 
(telefonisch oder über Internet), wobei vom Abfallbesitzer Art und Anzahl der sperrigen Gegen-
stände, die abgefahren werden sollen, anzugeben sind.  

(3) Die angemeldeten sperrigen Gegenstände dürfen haushaltsübliche Mengen ( 3 m³) nicht über-
schreiten. Bei erheblicher Überschreitung des Sperrmüllvolumens von 3 m³ sowie bei nicht 
ordnungsgemäßer Bereitstellung des Sperrmülls ist die Stadt im Einzelfall berechtigt, die ange-
meldete Sammlung nicht durchzuführen.  

(4) Die sperrigen Abfälle sind getrennt nach Abfallarten (z.B. Holz, Metall, Elektro- und Elektronikge-
räte und Restsperrmüll) am vereinbarten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr, frühestens am Vortag ab 18.00 
Uhr, zur Abholung auf dem Gehweg oder am Straßenrand so bereitzustellen, dass niemand ge-
fährdet, behindert oder belästigt wird. Für Schäden, die durch nicht satzungsgemäß 
bereitgestellten Sperrmüll entstehen, haftet der Sperrmüllbesitzer.  

(5) In dem als Anlage 2 beigefügten Positivkatalog sind diejenigen Abfallarten ersichtlich, die als 
Sperrmüll zur Abholung bereitgestellt werden können. Dieser Positivkatalog ist Bestandteil dieser 
Satzung. 
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(6) Nachtspeicheröfen sind wegen ihres Gewichts und ihres Asbestgehaltes vom Einsammeln und 
Befördern ausgeschlossen. 

(7)  Für Gegenstände, die durch das Personal der Abfallabfuhr von Hand nicht verladen werden kön-
nen (schwerer als 50 kg pro Stück), besteht keine Entsorgungspflicht  

 
(8) Sperrmüll (inclusive Altholz bis Kategorie A III) kann vom Abfallbesitzer mit Wohnort oder Grund-

stücksbesitz in der Stadt Eschweiler auch am Entsorgungszentrum Warden (ELZ) bis zu einer 
Anliefermenge von max. 3 m³ kostenfrei abgegeben werden. 

 
(9) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der Altgeräte gemäß 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall, insbesondere Sperrmüll, 
gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen oder zu einer von der Stadt benann-
ten Sammelstelle zu bringen. Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Akkumulatoren, die 
nicht von Altgeräten umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElekroG vor der Abgabe an der 
Erfassungsstelle von diesen zu trennen und der gesonderten Altbatterieentsorgung der Stadt 
zuzuführen.  Dies gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und 
Satz 3 ElektroG Altgeräte separiert werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.   

 
(10) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als 

Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsortierten Siedlungsabfall einer 
getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatte-
rien, die in andere Produkte fest eingebaut worden sind. Die Stadt informiert darüber, in welcher 
Art und Weise sie die getrennte Rücknahme von Altbatterien gemäß § 13 Abs. 1 BattG durchführt. 

 
§ 18 

Anmeldepflicht 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussicht-

liche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie jede wesentliche 
Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück wohnenden Per-
sonenzahl unverzüglich anzumelden.  

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentü-
mer verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
§ 19 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer / Abfallerzeuger 

sind verpflichtet, über § 18 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlich Auskünfte zu ertei-
len. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre 
Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beherbergungsunternehmen.  

(2) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 
sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grund-
stück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur Überwachung 
des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

 (3) Den Bediensteten bzw. den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser 
Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu den angeschlossenen Grundstücken und ins-
besondere zu solchen Betrieben zu gewähren, bei denen Abfälle anfallen.  

(4) Die Anordnungen von Bediensteten oder Beauftragten der Stadt sind zu befolgen.  
(5) Die Bediensteten bzw. die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten 

Dienstausweis auszuweisen. 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit 

durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 
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§ 20 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 
Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendi-
gen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie 
möglich nachgeholt.  

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Schaden-
ersatz. 

 
§ 21 

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung / Anfall der Abfälle 
(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, 

wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein oder mehrere Ab-
fallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig 
vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung 
dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 
Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.  

(3) Die Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt bzw. des Dritten über, sobald sie eingesammelt wor-
den sind. Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 
lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.  

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durch-
suchen oder wegzunehmen. 

 
§ 22 

Abfallentsorgungsgebühren 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Eschweiler und die 
sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallentsorgungsge-
bühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Eschweiler erhoben. 
 

§ 23 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückeigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen 
nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden 
sind. 
 

§ 24 
Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 
und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswid-
rig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er:  

 
a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt zum Einsammeln oder Befördern 

überlässt; 
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b) entgegen § 4 Abs. 2 schadstoffhaltige Abfälle unbeaufsichtigt an der Sammelstelle abstellt 
oder diese einem Abfallbehälter bzw. den hierfür nicht bezeichneten Sammelsystem zuführt; 

c) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt nicht überlässt oder von der Stadt bestimmte Abfall-
behälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und damit den Anschluss- 
und Benutzungszwang in § 6 Abs. 1 bis 3 zuwider handelt;  

d) entgegen § 12 Abs. 1 die zu leerenden Abfallbehältnisse; Altpapier, Ast- und Strauchschnitt 
sowie die städtischen Papiersäcke für Grün- und Bioabfälle bereits vor 18.00 Uhr des Vortages 
bereitstellt oder nicht unverzüglich nach der Leerung wieder auf das Grundstück zurückstellt; 

e) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2 dieser Satzung befüllt;  
f) entgegen § 13 Abs. 3 dieser Satzung die Abfallbehälter nicht allen Bewohnern des Grund-

stücks zugänglich macht; 
g) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 dieser 

Satzung mit anderen Abfällen füllt;  
h) entgegen § 13 Abs. 5 Abfallbehälter überfüllt, Abfälle darin verdichtet oder einstampft oder 

brennende, glühende oder heiße Aschen in diese einfüllt;  
i) Depotcontainer entgegen § 13 Abs. 9 und 10 dieser Satzung außerhalb der erlaubten Zeiten 

benutzt und/oder wieder verwertbare oder sonstige Abfälle neben den Containern abstellt; 
 j) Straßenabfallkörbe entgegen § 13 Abs. 11 zum Ablagern von Abfällen benutzt, die nicht bei 

einzelnen Personen im Freien oder der Teilnahme am Verkehr anfallen; 
k)   entgegen § 17 Abs. 4 Sperrmüll und/oder Elektro- und Elektronik-Altgeräte ohne vorherige 

Terminabsprache oder bereits vor 18.00 Uhr des Vortags der vereinbarten bzw. festgelegten 
Abholung bereitstellt 

l)   den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls gemäß § 18 
dieser Satzung nicht unverzüglich meldet; 

m)  anfallende Abfälle entgegen § 21 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt durchsucht 
oder wegnimmt; 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit 

nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
 

§ 26 
In-Kraft-Treten 

      Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler vom 03.12.2019 außer Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht  durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, den 17.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
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Positivkatalog zu § 3 Abs. 1 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt E-
schweiler 

 

  
Code Bezeichnung Bemerkung 
02 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, 

FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG 
UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN 

0201 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei 

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

  
020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)   
020106 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist 

(einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt ge-
sammelt und extern behandelt 

KA WA: nur Mist 
und Stroh 

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft   
020199 Abfälle a.n.g. KA WÜ: Schlamm 

aus der Gewäs-
serreinigung, 
Abfisch-, Mäh- 
und Rechengut 

0202 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und an-
deren Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 

020204 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   
020299 Abfälle a.n.g.   
0203 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Ge-

treide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der 
Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie 
der Zubereitung und Fermentierung von Melasse  

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- 
und Abtrennprozessen   

020302 Abfälle von Konservierungsstoffen   
020303 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln   
020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

  
020305 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   
020399 Abfälle a.n.g.   
0204 Abfälle aus der Zuckerherstellung 

020403 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   
020499 Abfälle a.n.g.   
0205 Abfälle aus der Milchverarbeitung 

020501 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

  
020502 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   
020599 Abfälle a.n.g.   
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0206 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

  
020602 Abfälle von Konservierungsstoffen   
020603 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung   
020699 Abfälle a.n.g.   
0207 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Geträn-

ken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

020701 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zer-
kleinerung des Rohmaterials 

  
020702 Abfälle aus der Alkoholdestillation 

  
020703 Abfälle aus der chemischen Behandlung 

  
020704 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

  
020705 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

  
020799 Abfälle a.n.g.   
03 ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG VON 

PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE 

0301 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Mö-
beln 

030101 Rinden und Korkabfälle 

  
030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Fur-

niere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen   
030199 Abfälle a.n.g.   
0303 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Kar-

ton und Pappe 

030301 Rinden- und Holzabfälle 

  
030302 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)   
030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling   
030307 mechanisch getrennte Abfälle aus der Auflösung von Pa-

pier- und Pappabfällen   
030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das 

Recycling   
030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus 

der mechanischen Abtrennung    
030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen    
030399 Abfälle a.n.g.   
04 ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE 

0401 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 
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040107 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseige-
nen Abwasserbehandlung 

  
040108 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, 

Schleifstaub, Falzspäne)   
040109 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish   
040199 Abfälle a.n.g.   
0402 Abfälle aus der Textilindustrie 

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, 
Elastomer, Plastomer)   

040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)   
040215 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 

04 02 14 fallen    
040217 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 04 02 16 fallen    
040220 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen    
040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern   
040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern   
040299 Abfälle a.n.g.   
06 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

0603 Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 

060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen    

0613 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a.n.g.   

061302 verbrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)   
061303 Industrieruß   
07 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

0701 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
organischer Grundchemikalien 

070108 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   
070110 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien   
070111 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, 

die gefährliche Stoffe enthalten   
070112 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 070111 fallen   
0702 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfa-

sern 

070208 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   
070213 Kunststoffabfälle   
070299 Abfälle a.n.g.   
0703 Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten                 

(außer 06 11) 

070308 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   
070310 andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien   
0705 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 

070599 Abfälle a.n.g.   
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0706 Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Des-
infektionsmitteln und Körperpflegemitteln 

070608 andere Reaktions- und Destillationsrückstände   
070699 Abfälle a.n.g.   
08 ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKEN, EMAIL), 

KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN 

0801 Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken 

080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder an-
dere gefährliche Stoffe enthalten   

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
08 01 11 fallen    

080113 Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten   

080114 Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 13 fallen    

080116 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen    

080117 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische 
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten   

080118 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 01 17 fallen    

080120 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 080119 fallen   

080199 Abfälle a.n.g. 

  
0802 Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer 

Werkstoffe) 

080201 Abfälle von Beschichtungspulver 

  
0803 Abfälle aus HZVA von Druckfarben 

080312 Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten    
080313 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 

03 12 fallen    
080314 Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten    
080315 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

080314 fallen   
080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 

fallen    
080399 Abfälle a.n.g.   
0804 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich was-

serabweisender Materialien) 

080409 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Löse-
mittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten   

080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 08 04 09 fallen    

080411 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organi-
sche Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten   
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080414 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen ent-
halten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen    

080499 Abfälle a.n.g.   
09 ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE 

0901 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

090106 silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung 
fotografischer Abfälle   

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberver-
bindungen enthalten   

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine 
Silberverbindungen enthalten   

090110 Einwegkameras ohne Batterien   
090199 Abfälle a.n.g.   
10 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN 

1011 Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 

101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 10 11 13 fallen    

12 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE 
DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEI-
TUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN 

1201 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physika-
lischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 
Kunststoffen 

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne   
120112 gebrauchte Wachse und Fette   
120114 Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten    
120115 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 12 01 14 fallen    
120121 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 12 01 20 fallen    
13 ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUßER SPEI-

SEÖLE UND ÖLABFÖLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN) 

1305 Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 

130501 feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserab-
scheidern    

130502 Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern   
130503 Schlämme aus Einlaufschächten   
130508 Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserab-

scheidern    
14 ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIB-

GASEN (AUSSER 07 UND 08) 

1406 Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Ae-
rosoltreibgasen  

140605 Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel ent-
halten   
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15 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATE-
RIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.) 

1501 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpa-
ckungsabfälle) 

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe   
150102 Verpackungen aus Kunststoff   
150103 Verpackungen aus Holz 

  
150104 Verpackungen aus Metall   
150105 Verbundverpackungen   
150106 gemischte Verpackungen   
150109 Verpackungen aus Textilien   
150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthal-

ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind   
1502 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

150202 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter 
a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefähr-
liche Stoffe verunreinigt sind   

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
kleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 
fallen    

16 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 

1601 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Ma-
schinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der 
Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) 

160103 Altreifen   
160107 Ölfilter   
160119 Kunststoffe   
1610 Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung  

161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 16 10 01 fallen    

161004 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 10 03 fallen    

17 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIEßLICH AUSHUB VON VERUNREI-
NIGTEN STANDORTEN) 

1702 Holz, Glas und Kunststoff 

170201 Holz   
170203 Kunststoff   
170204 Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten 

oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind   
1703 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

170301 kohlenteerhaltige Bitumengemische   
170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 

03 01 fallen    
170303 Kohlenteer und teerhaltige Produkte   
1706 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 
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170603 anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen be-
steht oder solche Stoffe enthält    

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 
01 und 17 06 03 fällt   

170605 asbesthaltige Baustoffe   
1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

170903 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich ge-
mischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten    

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen    

18 ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VER-
SORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, 
DIE NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) 

1801 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 
Krankheiten beim Menschen 

180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)    
180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infekti-

onspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 
gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln) 

  
180107 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 

fallen    
180109 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 

fallen    
1802 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 

Tieren 

180201 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 18 02 02 fallen    

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infekti-
onspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen 
werden   

180205 Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 
solche enthalten   

180206 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 
fallen    

19 ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWAS-
SERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER 
FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER FÜR INDUSTRIELLE 
ZWECKE 

1903 Stabilisierte und verfestigte Abfälle 

190305 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
03 04 fallen    

190307 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
03 06 fallen    

1905 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 

190501 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen 
Abfällen   
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190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzli-
chen Abfällen   

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost   
1908 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. 

190801 Sieb- und Rechenrückstände   
190802 Sandfangrückstände   
190806 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze   
190809 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle 

und -fette enthalten   
190810 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 08 09 fallen    
190812 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industri-

ellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 
11 fallen    

190814 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriel-
lem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 
fallen    

1909 Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
oder industriellem Brauchwasser 

190901 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände   
190902 Schlämme aus der Wasserklärung   
190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung   
190904 gebrauchte Aktivkohle   
190905 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze   
1910 Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen 

191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 19 10 03 fallen    

191006 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
10 05 fallen    

1911 Abfälle aus der Altölaufbereitung 

191101 gebrauchte Filtertone   
1912 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, 

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 

191201 Papier und Pappe   
191204 Kunststoff und Gummi   
191206 Holz, das gefährliche Stoffe enthält   
191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt   
191208 Textilien   
191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)    
191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 

der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 191211 fallen   

1913 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser  

191301 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche 
Stoffe enthalten   

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 13 01 fallen   
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191303 Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche 
Stoffe enthalten   

20 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLI-
CHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), 
EINSCHLIEßLICH GETRENNT GESAMMELTE FRAKTIONEN 

2001 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 

200101 Papier und Pappe/Karton   
200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle    
200110 Bekleidung   
200111 Textilien   
200125 Speiseöle und -fette   
200127 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die ge-

fährliche Stoffe enthalten    
200128 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen    
200130 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 

29 fallen    
200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 

fallen    
200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 

  
200139 Kunststoffe   
2002 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 

200201 kompostierbare Abfälle  

  
200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle   
2003 Andere Siedlungsabfälle 

200301 gemischte Siedlungsabfälle ELC und KA WÜ:  
nur getrennt ge-
sammelte 
organische Frak-
tion 

200302 Marktabfälle   
200303 Straßenkehricht   
200306 Abfälle aus der Kanalreinigung   
200307 Sperrmüll   

 
Anlage 2 

 
Positivkatalog 

 
Anlage zu § 17 Abs. 5 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Eschweiler 

 
Abfallart Material Bemerkungen 

Alibert     
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Arbeitsplatte Holz / Kunststoff kein Stein 

Astschere     

Autokindersitz     

Babybadewanne      

Babywippe     

Balkonkasten Holz / Kunststoff kein Asbest, Ton 

Besen     

Bett     

Biergartenbank/-Tisch     

Bild (groß)   ohne Glasrahmen 

Bilderrahmen (groß)   ohne Glas 

Billardtisch (haushaltsübl.)     

Bobbycar     

Blumenkübel Holz / Kunststoff kein Asbest, Ton 

Briefkasten     

Brotkasten     

Campingstuhl     

CD-Ständer (groß)     

Couch     

Dartplatte     

Deckenvertäfelung     

Dreirad     

Duschstange     

Duschabtrennung Kunststoff  / Metall kein Glas 

Duschtasse Kunststoff  / Metall   

Eimer (haushaltsübl.,groß) Kunststoff  / Metall keine Verpackungen  

Einkaufstrolly     

Einkochkessel     

Fahrrad     

Fernsehschrank     

Fertigparkett     

Gardinenstange     

Gartenbank Holz/Metall/Kunst-
stoff 

  

Gartengeräte mechanisch     

Gartengrill     

Gartenpavillon     

Gartenstuhl / Liege Holz/Metall/Kunst-
stoff 

  

Gartentisch Holz/Metall/Kunst-
stoff 

  

Go-Kart     

Hängematte mit Gestell     



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 41. Jahrgang, Ausgabe Nr. 41, vom 19.12.2025 

 Seite 34 

 

Der Bürgermeister 
 

Haushaltsleiter   ggfls. Längenbegrenzung 

Heckenschere     

Hocker     

Jalousien (innen)   keine Rollladen (außen) 

Kacheltisch     

Katzenkorb     

Kinderhochstuhl     

Kinderspielzeug (groß)     

Kinderwagen      

Kleiderständer     

Kleintierkäfig /-stall   max. Vol.1/2 m³ 

Kochtopf (groß)   ohne Glasdeckel 

Koffer     

Kohleofen   ohne Schammotauskleidung, 
max. 75 kg 

Kommode   mit leeren Schubladen  

Komposter Holz/Metall/Kunst-
stoff 

  

Korb (groß)     

Kratzbaum   falls nötig zerlegt 

Küche     

Küchenbank     

Küchenoberschränke   ohne Glas 

Küchenunterschränke     

Kunstoffböden (Auslegeware)   gerollt 

Kunststofffliesen   gebündelt 

Kunststoffkiste (groß)   keine Verpackung 

Lattenrost Metall / Holz   

Läufer    gerollt 

Laminatfußboden     

Lampen (Decken-, Wand-, Schreibtisch-)   kein Glas, Keramik und ohne 
Glühbirne 

Linoleumboden (Auslegeware)   gerollt 

Matratze     

Mörtelwanne   ohne Inhalt 

Mülltonne (alt)     

Paravent     

Pinnwand (groß)     

Projektionsleinwand     

Planschbecken (aufblasbar)   kein Swimmingpool! 

Plastiktraktor     

Polsterauflagen (groß)   gerollt 
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Rechen     

Regal     

Regenschirmständer   kein Glas 

Regentonne Metall / Kunststoff 
bis 200l halbiert, bis 1000l ge-
viertelt; 
Metallgestelle extra 

Roller (Tret-)     

Rutsche   zerlegt 

Sackkarre     

Sandkasten Holz/Metall/Kunst-
stoff 

  

Sat-Schüssel     

Schaukel Metall / Holz   

Schaukelpferd / - tier     

Schaukelstuhl     

Schlitten     

Schlauchboot     

Schlauchwagen     

Schrank   zerlegt und ohne Spiegel 

Schreibmaschine (mech.)     

Schreibtisch   kein Glas 

Schreibtischstuhl     

Schrubber     

Schubkarre     

Schuhschrank     

Sessel     

Sideboard   ohne Glas, Spiegel 

Sitzsack     

Skateboard     

Skier     

Snowboard     

Sofa     

Sonnensegel   gerollt, gefaltet; Stangen extra 

Sonnenschirm     

Sonnenschirmständer     

Stehlampe   kein Glas und ohne Glühbirne 

Stehtisch     

Stoffkleiderschrank     

Stuhl     

Surfbrett   halbiert 

Tafel (haushaltsüblich)     

Teppich   gerollt 
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Terrassenbelag Holz / Kunststoff max. 2m Länge, 10 cm Durchm. 

Tisch     

Tischtennisplatte   kein Stein 

Trennwände   kein Regips 

Trimmgerät (groß, haushaltsüblich)     

Trimmrad     

Truhe (Wäsche etc.)     

Türen (keine Begrenzung in der Anzahl 
mehr)   keine Brandschutztüren (oft as-

besthaltig) 
Türzargen     

Wäschekorb     

Wäschespinne     

Wäscheständer     

Wäschetonne   zusammengeklappt 

WC- Sitz     

Wohnzimmertisch   kein Glastisch 

Zaun / Zaunpfähle Holz/Kunst-
stoff/Metall 

max. 2m Länge, 10 cm Durchm. 

keine Betonanhaftung, keine 
Bahnschwellen 

Zeitungsrolle     

Zelt   Zelt gefaltet; Stangen extra 

Zinkwanne   keine Badewanne 

 
 
131 

 
Satzung 

über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der 
Stadt Eschweiler 

- Sondernutzungssatzung - 
 
Satzung vom 17.12.2001; in Kraft getreten am 01.01.2002 

1. Nachtragssatzung vom 05.07.2002; in Kraft getreten am 13.07.2002 
2. Nachtragssatzung vom 17.12.2025; in Kraft getreten am 01.01.2026 

 
§ 1 

Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen (einschl. Wege und Plätze) sowie für die Ortsdurch-

fahrten im Zuge der Bundes-, Land- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt. 
 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 Abs. 2 StrWG NW sowie in § 1 Abs. 4 FStrG 

genannten Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßenkörper, das Zubehör 
und die Nebenanlagen. 
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§ 2 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
Vorbehaltlich der §§ 3, 4 und 5 dieser Satzung bedarf die Benutzung der Straßen über den Gemein-
gebrauch hinaus als Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn 
die Erlaubnis erteilt ist. 
 

§ 3 
Straßenanliegergebrauch 

 
Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb der geschlossenen 
Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks erforderlich ist und den Gemeinge-
brauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den Straßenkörper eingreift 
(Straßenanliegergebrauch). 
 

§ 4 
Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

a) bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudesockel, Fensterbänke, Vordächer, Kel-
lerlichtschächte, Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen in Gehwegen, 

 
b) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,30 m in den Gehweg hin-

einragen, sowie Sonnenschutzdächer über Gehwegen ab 2,20 m Höhe und in einem 
Abstand von mindestens 0,70 m von der Gehwegkante, 

 
c) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die vorübergehend (tage-und 

stundenweise) an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulichen An-
lage oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,50 m in 
den Straßenraum hineinragen, 

 
d) die Ausschmückung von Straßen und Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge und ähn-

liche Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie für kirchliche Prozessionen. 
 
(2) Nach Abs. (1) erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt werden, 

wenn Belange des Straßenbaus oder Belange der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs dies 
erfordern. 

 
§ 5 

Sonstige Benutzung 
 
Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen richtet sich nach bürgerli-
chem Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorübergehende 
Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung  
außer Betracht bleibt. 

 
§ 6 

Erlaubnisantrag 
 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist in der Regel schriftlich inner-

halb angemessener Frist vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über 
Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt zu stellen. 
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(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine Beschädi-
gung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so muß der Antrag 
Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit oder Ordnung des 
Verkehrs sowie des Schutzes der Straße Rechnung getragen wird. 

 
(3) Unaufschiebbare Arbeiten der Energieversorgungsträger in Straßen (Notmaßnahmen) sind un-

verzüglich telefonisch der Feuerwache Eschweiler und am nächsten Werktag der Stadt 
mitzuteilen. 

 
§ 7 

Erlaubnis 
 
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden, wenn dies für die Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs oder zum Schutz der Straße erfor-
derlich ist. 
 

§ 8 
Beendigung der Sondernutzung 

 
(1) Nach Beendigung der Sondernutzung (Aufgabe der Nutzung, Erlöschen oder Widerruf der Erlaub-

nis, Einziehung der Straße) hat der Sondernutzer, sofern nichts anderes bestimmt ist, die 
benutzte Straßenfläche auf seine Kosten unverzüglich in einen dem ursprünglichen Zustand an-
gepassten ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Die Wiederherstellung der benutzten Fläche 
ist der Stadt Eschweiler unverzüglich nach Beendigung der Wiedereinrichtung zur gemeinsamen 
Abnahme schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Bis zur mängelfreien Abnahme ist der Sondernutzer für die Sondernutzungsfläche und deren An-

lagen und Einrichtungen verkehrssicherungspflichtig. 
 
(3) Schäden an der benutzen Straßenfläche oder sonstige Beeinträchtigungen infolge der Son-

dernutzung, die noch nach der Abnahme auftreten, sind unverzüglich und ohne besondere 
Aufforderung durch den Erlaubnisnehmer zu beseitigen. 

 
§ 9 

Gebühren 
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des anliegenden Ge-

bührentarifs erhoben, sofern im folgenden nicht Pauschalgebühren festgelegt sind. Der 
Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Für Veranstaltungen, die nachhaltig werbewirksam für die Stadt Eschweiler sind, einen besonde-

ren kulturellen Charakter besitzen oder einen außergewöhnlichen sozialen Zweck verfolgen, 
werden nachfolgende Pauschalgebühren erhoben: 
a) kommerzielle Veranstaltungen (Stadtfeste pp.) 

Fußgängerzone 125,00 EUR 
Marktplatzfläche, die nicht konzessionsgebunden ist 30,00 EUR 
Marktplatzfläche insgesamt 125,00 EUR 
Marktplatzfläche einschl. angrenzender Straßenflächen 250,00 EUR 
 

b) sozio-kulturelle Veranstaltungen (Sommerfeste, Musikfeste, karnevalistische Veranstaltun-
gen pp)  

Fußgängerzone 95,00 EUR 
Marktplatzfläche, die nicht konzessionsgebunden ist 25,00 EUR 
Marktplatzfläche insgesamt 95,00 EUR 
Marktplatzfläche einschl. angrenzender Straßenflächen 190,00 EUR 
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(3) Für die Nutzung öffentlicher Flächen zur Durchführung des Weihnachtsmarktes sowie für Veran-
staltungen mit Allgemeinnutzen und übergeordneter Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere Stadtfeste und das Inde-Chill-Out, werden keine Gebühren erhoben. 

 
(4) Für Werbemaßnahmen und Informationsstände aus Anlass von Wahlen, Volksbegehren und 

Volksentscheiden durch an der Wahl teilnehmende Parteien, Wählergruppen oder sonstige politi-
sche Vereinigungen werden gemäß dem Gem. RdErl. d. Ministers für Stadtentwicklung und 
Verkehr - III C 2-22-33 - u.d. Innenministeriums - I A 4-20-10.10 - vom 25.03.1994 keine Gebühren 
erhoben. Die Ausnahme gilt in den Fällen der Vorbereitung oder Durchführung von Volksbegehren 
oder Volksentscheiden auch für Vereinigungen, die aus diesem Anlass tätig werden. 

 
(5) Für die Inanspruchnahme eines gebührenpflichtigen Parkplatzes werden neben der Sondernut-

zungsgebühr 240,00 EUR/mtl. als Ersatz für die entgangene Gebühreneinnahme erhoben. Bei 
tageweiser Inanspruchnahme errechnet sich die Gebühr nach der tatsächlichen gebührenpflich-
tigen Zeit, wobei die entgangene Gebühreneinnahme mit 1,00 EUR/Std. zugrunde gelegt wird. 

 
(6) Das Recht der Stadt, nach § 18 Abs. 3 StrWG NW bzw. § 8 Abs. 2 a FStrG Kostenersatz sowie Vor-

schüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach dem Tarif bestehende 
Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt. 

 
(7) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren zu erheben, 

bleibt unberührt. 
 

§ 10 
Billigkeitsregelung 

 
Für Billigkeitsregelungen im Einzelfall verbleibt es bei den einschlägigen gesetzlichen Regelungen. 
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 
 
a) der Antragsteller, 
b) der Erlaubnisnehmer, 
c) wer die Sondernutzung ausübt oder in seinem Interesse ausüben läßt. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 12 
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht: 
 
a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung. 
 
(2) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner 

fällig. 
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§ 13 
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch 

auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 
(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernut-

zungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 2 eine Straße über den Gemeingebrauch hinaus ohne Erlaubnis benutzt,  
2. der nach § 6 Abs. (3) erforderlichen Mitteilungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt 
oder  
3. nach § 7 erteilten vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt.  
 
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der Geldbuße rich-

tet sich nach den jeweils anzuwendenden Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes bzw. 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 
§ 15 

In-Kraft-Treten 
 
In-Kraft-Treten der jeweiligen Satzung siehe Überschrift. 
 

Gebührentarif zu § 9 
der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 

für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
- Sondernutzungssatzung - vom 17.12.2001 

 
A. Allgemeine Bestimmungen 
1. Im Gebührentarif enthaltene Gebührensätze gelten für das Gebiet der Stadt Eschweiler. 
 
2. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 

1/30 der Sondernutzungsgebühr, sofern sie nicht besonders als solche ausgewiesen ist. Ausge-
nommen hiervon bleiben die Tarife 15 b und 15 c (Plakate) sowie in jedem Einzelfall die 
Mindestgebühr. 

 
3. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle EUR nach kauf-

männischer Rechnung gerundet. 
 
4. Die Mindestgebühr richtet sich jeweils nach der Art der Sondernutzung.  
 
B. Gebühren 
 

Tarif-
stelle 

Art der Sondernutzung Sonder- 
Nutzungs-
gebühr 
in EUR 

Mindest-
gebühr  
in EUR 

1 Baubuden, Gerüste, Arbeitswagen, Baumaschinen,  
Baugeräte, Bauzäune 2,00 20,00 
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je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 2,00 20,00 
2 Lagerung von Materialien aller Art, die mehr als 24  

Std. andauert 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 7,50 20,00 

3 Container bis 10 cbm 
je Stück, je angefangenen Monat 10,00 -,-- 

4 Container über 10 cbm 
je Stück, je angefangenen Monat 15,00 -,-- 

5 Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten zu  
gewerblichen Zwecken 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 1,50 -,-- 

6 Ortsfeste Verkaufsstände, Imbißstände, Kioske u.ä.  
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 12,50 -,-- 

7a 
7b 

Verkaufswagen und ambulante Verkaufstände aller Art sowie 
sonstige Schaustellereinrichtungen, sofern nicht Gebühren 
nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Wochenmärkte zu erheben sind 
- je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 
- je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 

12,50 
0,75 

-,-- 
10,00 

8 Automaten, Auslage- und Schaukästen, die mehr als 30cm in 
den Gehweg hineintragen 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 1,75 -,-- 

9 Litfaßsäulen, Uhrensäulen, Plakatwände, soweit nicht ein 
Pachtzins erhoben wird 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 1,75  

10 Bühnen und Tribünen 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 0,25 10,00 

11 Privatwirtschaftliche Werbestände 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 0,25 10,00 

12 Nicht kommerzielle Werbe- und Informationsstände 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 
 

0,15 
 

5,00 
 

13 Lotterieveranstaltungen 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 0,15 10,00 

14 Aufstellung von Ladenlokalen an der Stätte der Leistung 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 0,75 10,00 

15a 
 
 
15b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15c 

Reklameträger und Reklamefahrzeuge 
je angefangener Tag 
 
Plakate bis zum Format DIN-A-0  
- bis zu 25 Stück bis zu einem Monat 
- bis zu 25 Stück für den zweiten und jeden weiteren 
  angefangenen Monat 
- bis zu 50 Stück bis zu einem Monat 
- bis zu 50 Stück für den zweiten und jeden weiteren Monat 
- bis zu 100 Stück bis zu einem Monat 
- bis zu 100 Stück für den zweiten und jeden weiteren 
   angefangenen Monat 
- über 100 Stück bis zu einem Monat 
- über 100 Stück für den zweiten und jeden weiteren  
   angefangenen Monat 
 
Plakate größer als Format DIN-A-0 
- bis zu 12 Stück bis zu einem Monat 

40,00 
 
 
25,00 
 
50,00 
50,00 
100,00 
100,00 
 
200,00 
400,00 
 
800,00 
 
 
40,00 
 -,-- 
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- bis zu 12 Stück für den zweiten und jeden weiteren  
   angefangenen Monat 
- bis zu 20 Stück bis zu einem Monat 
- bis zu 20 Stück für den zweiten und jeden weiteren  
   angefangenen Monat 
- bis zu 40 Stück bis zu einem Monat 
- bis zu 40 Stück für den zweiten und jeden weiteren  
   angefangenen Monat 
- über 40 Stück bis zu einem Monat 
- über 40 Stück für den zweiten und jeden weiteren 
   angefangenen Monat  

80,00 
80,00 
 
160,00 
200,00 
 
400,00 
500,00 
 
1.000,00  

16 Sammelcontainer für Altkleider pp., je Standort je angef.  
Monat  
- Gewerbetreibende 
- caritative Hilfsorganisationen 

35,00 
5,00 -,-- 

17 Private Straßenfeste 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche täglich 0,10 20,00 

18 Unerlaubtes Abstellen von nicht zum Straßenverkehr  
zugelassenen Fahrzeugen 
je angefangener Tag 40,00 -,-- 

19 19 sonstige Nutzungen 
je qm beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 5,00 20,00 

 
 
132 
 

7. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Eschweiler  
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 19.12.2018 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung 
öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW – StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NW S. 706) 
und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in der derzeitig gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Eschweiler 
in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Eschweiler (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) vom 19.12.2018 beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 6 Abs. 4 letzter Satz erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
 für die Reinigungsklasse S 2.1      1,46 Euro 
 für die Reinigungsklasse S 2.2      1,17 Euro 
  
 für die Reinigungsklasse S 3.1      2,29 Euro 
 für die Reinigungsklasse S 3.2      2,00 Euro 
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§ 2  
 
Die Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Eschweiler erhält folgende neue Fassung: 
 

Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Eschweiler  

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)   

       
  Straßenreinigung Winterdienst 

Ä
n

d
er

u
n

g
sg

ru
n

d
 

J
ah

r 
d

es
 In

kr
af

tt
re

te
n

s 

  Fahrbahn Rad- und Geh-
wege  Fahrbahn Rad- und Geh-

wege  

Reinigungsklasse  S 1 Anlieger Anlieger Anlieger Anlieger 

Reinigungsklasse S 2.1 Anlieger Anlieger 
Stadt Eschweiler 

Dringlichkeits-
stufe 1 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 2.2 Anlieger Anlieger 
Stadt Eschweiler 

Dringlichkeits-
stufe 2 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 3.1 Stadt Eschweiler Anlieger 
Stadt Eschweiler 

Dringlichkeits-
stufe 1 

Anlieger 

Reinigungsklasse S 3.2 Stadt Eschweiler Anlieger 
Stadt Eschweiler 

Dringlichkeits-
stufe 2 

Anlieger 

 

Straßenname Straßenzusatz Stadtteil Reinigungsklasse 

Aachener Straße innerhalb der OD Stadtmitte / Röhe S 3.1 
Aachener Straße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 308 - 316c 
Röhe S 1 

Aachener Straße Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 298 - 298f 

Röhe P 

Abt-Simons-Straße   Dürwiß S 1 
Ackerstraße   Kinzweiler S 1 
Ahornweg   Dürwiß S 1 
Akazienhain   Waldschule S 1 
Albert-Einstein-Straße   Dürwiß S 1 
Albertstraße innerhalb OD Hastenrath S 3.1 
Albertstraße Weg zu den Häusern Nr. 13 - 

49 
Hastenrath S 1 

Albrecht-Dürer-Straße   Stadtmitte S 1 
Allensteiner Straße   Vöckelsberg S 1 
Alte Rodung   Waldschule S 2.2 
Alte Ziegelei   Röthgen S 1 
Am Bergamt   Pumpe P 
Am Bongert   Dürwiß S 1 
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Am Buchenwald   Pumpe S 1 
Am Burgbusch   St. Jöris S 1 
Am Burgfeld   Röthgen S 1 
Am Buschend   Weisweiler S 1 
Am Fließ   Dürwiß S 1 
Am Fresenberg   Nothberg S 3.1 
Am Ginsterbusch   Waldschule S 1 
Am Goldberg   Bergrath S 1 
Am Golfplatz   St. Jöris S 1 
Am Grünen Winkel   Stich S 1 
Am Hang   Stich S 1 
Am Hastenrather Fließ   Hastenrath S 1 
Am Heinrichsschacht   Stich S 1 
Am Hochhaus   Dürwiß S 2.2 
Am Hof   Hehlrath S 1 
Am Hörschberg   Dürwiß S 1 
Am Hovener Feld   Weisweiler S 1 
Am Jordanshof   Bergrath S 1 
Am Kalkofen   Bohl S 1 
Am Kitzberg   Stich S 1 
Am Kleekamp   Dürwiß S 1 
Am Klosterhof   St.Jöris S 2.2 
Am Klosterweiher   St.Jöris S 1 
Am Köhlerpfad   Bergrath S 1 
Am Maxweiher   Kinzweiler S 2.2 
Am Mühlenfeld   Nothberg S 2.2 

    
 

Am Mühlengraben   Weisweiler S 1 
Am Nierchen   Hücheln S 1 
Am Omerbach   Nothberg S 1 
Am Otterbach   Nothberg S 1 
Am Pütt   Stich S 1 
Am Riffersbach   Bergrath S 1 
Am Rodelberg   Dürwiß S 1 
Am Römerberg   Röhe S 1 
Am Rosenstock   Waldschule S 1 
Am Schildchen   Weisweiler S 1 
Am Schlemmerich   Stich S 3.1 
Am Schlemmerich Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 2 - 8 
Stich S 2.2 

Am Schlemmerich Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 10 - 16 

Stich P 

Am Schlemmerich Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 11 - 13 

Stich P 

Am Stapel   Stadtmitte P 
Am Steinacker   Dürwiß S 1 
Am Steinbüchel   Nothberg S 1 
Am Vöckelsberg   Vöckelsberg S 1 
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Am Vogelschuß   Dürwiß S 1 
Am Wolfshag   Volkenrath S 1 
Amselweg   Bergrath P 
An der Burgmauer   Weisweiler S 1 
An der Fahrt   Kinzweiler S 2.2 
An der Fauch   Hehlrath S 1 
An der Festhalle   Kinzweiler S 1 
An der Glocke   Stadtmitte S 1 
An der Waidmühle   Dürwiß S 2.2 
An der Waidmühle Verbindung zur Martinstraße Dürwiß S 1 
An der Wasserwiese einschl. aller Stichstraßen Ost S 3.2 
An Haus Palant   Weisweiler S 1 
An Wardenslinde von Dürener Straße bis Gar-

tenstraße 
Ost S 3.1 

An Wardenslinde von Gartenstraße bis Weiswei-
lerstraße 

Ost / Dürwiß S 1 

Anna-Klöcker-Anlage   Stadtmitte S 1 
Anne-Frank-Weg   Dürwiß S 1 
Antoniusstraße von Zechenstraße bis Wil-

helmstraße 
Bergrath S 2.2 

Antoniusstraße ab Wilhelmstraße (Hs. Nr. 58 - 
86 u. 37 - 63) 

Bergrath S 1 

Antoniusstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 76 - 86 

Bergrath P 

Ardennenstraße einschl. Stichstraßen Bergrath S 1 
Arndtstraße   Stadtmitte S 1 
Asternweg   Ost S 1 
Auerbachstraße einschl. Anbindung Auerbach-

Center 
Stadtmitte S 3.2 

Auestraße Abzweige von der Phö-
nixstraße und Verbindung 
dazwischen (Buswende-
schleife) 

Aue S 2.2 

Auestraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 10a - 30a 

Aue S 1 

Auf dem Bend   Dürwiß S 1 
Auf dem Driesch   Weisweiler S 3.2 
Auf dem Ellerberg von Aachener Straße bis 

Matthias-Stiel-Straße 
Röhe S 2.2 

Auf dem Ellerberg ab Matthias-Stiel-Straße Röhe S 1 
Auf dem Felde Aufstellfläche LSA (Wirt-

schaftsweg bis L 240) 
Hehlrath S 2.2 

Auf dem Felde von Wirtschaftsweg bis 
Wardener Straße 

Hehlrath S 1 

Auf dem Höfchen   Bergrath S 1 
Auf dem Hügel   Dürwiß S 1 
Auf dem Pesch   Weisweiler S 3.2 
Auf den Hufen   Kinzweiler S 2.2 
Auf den Hufen Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 10 - 46 
Kinzweiler S 1 

Auf der Heide   Weisweiler S 2.2 
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Auf der Heide Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 33 - 39 

Weisweiler P 

Auf der Heide Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 40 - 66 

Weisweiler S 1 

Auf der Heide Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 41 - 43 

Weisweiler S 1 

Auf der Komm   Stadtmitte S 1 
August-Bebel-Straße   Hehlrath P 
August-Schmidt-
Straße 

  Dürwiß S 1 

August-Thyssen-
Straße 

  Stadtmitte S 3.1 

Bachstraße   Weisweiler S 1 
Backsteinweg   Stich S 1 

    
 

Baptistastraße   Hücheln S 1 
Barbarastraße   Pumpe S 3.2 
Baumschulenweg   Dürwiß S 1 
Begauer Mühlenweg   Kinzweiler S 1 
Begauer Straße von Neusener Straße bis 

Friedhof 
St. Jöris S 2.2 

Begauer Straße ab Friedhof St. Jöris S 1 
Bendenmühle   Nothberg S 1 
Bergrather Feld   Bergrath S 1 
Bergrather Straße   Stadtmitte S 3.1 
Bergstraße   Hücheln S 1 
Berliner Ring   Weisweiler S 1 
Bernhard-Letterhaus-
Str. 

  Ost S 1 

Bertolt-Brecht-Straße   Dürwiß S 1 
Birkengangstraße   Wald S 2.2 
Bismarckstraße   Stadtmitte S 3.2 
Blasiusstraße   Kinzweiler S 1 
Blumenstraße   Weisweiler S 1 
Bohler Heide   Wald  S 1 
Bohler Straße   Bohl S 2.1 
Bohler Straße Weg zu den Häusern Nr. 80 - 

86 
Bohl S 2.1 

Bonhoefferstraße   Dürwiß S 1 
Bonifatiusstraße   Dürwiß S 1 
Bourscheidtstraße   Röthgen S 2.1 
Brauhausstraße   Stadtmitte S 2.2 
Breslauer Straße   Dürwiß S 1 
Brigidastraße   Weisweiler S 1 
Broicher Pfad   Dürwiß S 1 
Brückenstraße   Nothberg S 1 
Brunnenhof   Stadtmitte P 
Buchenweg   Dürwiß S 1 
Burggraben   Weisweiler S 1 
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Burgstraße   Röthgen S 3.2 
Burgstraße Stichstraße zu den Häuser Nr. 

68 - 70 
Röthgen S 1 

Burgweg   Weisweiler S 1 
Buschweg   Röthgen S 1 
Cäcilienstraße   Nothberg S 3.1 
Cäcilienstraße Zufahrt zu den Häusern Nr. 86 

und 88 
Nothberg S 1 

Carbynstraße   Stadtmitte S 1 
Dahlienweg   Ost S 1 
Dampfziegelei   Röthgen S 1 
Danziger Straße   Vöckelsberg S 1 
Dechant-Deckers-
Straße 

  Stadtmitte S 3.1 

Dechant-Kirschbaum-
Str. 

  Stadtmitte S 1 

Domtalweg   Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Dornweißstraße   Dürwiß S 1 
Dr.-Gilles-Straße   Weisweiler S 1 
Dr.-Hildegard-Basting-
Str. 

  Weisweiler S 1 

Dr.-Leo-Vossen-Allee   Weisweiler S 3.2 
Dreieckstraße von Aachener Straße bis 

"Lotzfeldchen" 
Stadtmitte S 3.2 

Dreieckstraße von "Lotzfeldchen" bis Franz-
Liszt-Straße 

Stadtmitte S 1 

Dreieckstraße Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 52 - 56 

Stadtmitte P 

Dreiers Gärten   Stadtmitte S 1 
Drieschstraße   Stadtmitte S 1 
Drimbornshof   Dürwiß P 
Drosselweg   Bergrath P 
Duffenter   Wald S 2.2 
Dürener Straße Hauptfahrbahn von Kochs-

gasse bis Frankenplatz 
innerhalb der OD 

Stadtmitte / Ost / 
Weisweiler 

S 3.1 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 471 - 475 

Weisweiler S 3.2 

Dürener Straße Parallelfahrbahn vor den Häu-
sern Nr. 279-293 

Ost S 1 

Dürener Straße Stichstraßen zu den Häusern 
Nr. 402 - 420 

Weisweiler S 1 

Dürener Straße Privatstraßen zu den Häusern 
Nr. 422 - 428 

Weisweiler P 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 589 a/b 

Weisweiler S 1 

Dürwißer Kirchweg   Dürwiß S 1 
Dürwißer Straße   Weisweiler S 2.1 
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Baptistastraße   Hücheln S 1 
Barbarastraße   Pumpe S 3.2 
Baumschulenweg   Dürwiß S 1 
Begauer Mühlenweg   Kinzweiler S 1 
Begauer Straße von Neusener Straße bis 

Friedhof 
St. Jöris S 2.2 

Begauer Straße ab Friedhof St. Jöris S 1 
Bendenmühle   Nothberg S 1 
Bergrather Feld   Bergrath S 1 
Bergrather Straße   Stadtmitte S 3.1 
Bergstraße   Hücheln S 1 
Berliner Ring   Weisweiler S 1 
Bernhard-Letterhaus-
Str. 

  Ost S 1 

Bertolt-Brecht-Straße   Dürwiß S 1 
Birkengangstraße   Wald S 2.2 
Bismarckstraße   Stadtmitte S 3.2 
Blasiusstraße   Kinzweiler S 1 
Blumenstraße   Weisweiler S 1 
Bohler Heide   Wald  S 1 
Bohler Straße   Bohl S 2.1 
Bohler Straße Weg zu den Häusern Nr. 80 - 

86 
Bohl S 2.1 

Bonhoefferstraße   Dürwiß S 1 
Bonifatiusstraße   Dürwiß S 1 
Bourscheidtstraße   Röthgen S 2.1 
Brauhausstraße   Stadtmitte S 2.2 
Breslauer Straße   Dürwiß S 1 
Brigidastraße   Weisweiler S 1 
Broicher Pfad   Dürwiß S 1 
Brückenstraße   Nothberg S 1 
Brunnenhof   Stadtmitte P 
Buchenweg   Dürwiß S 1 
Burggraben   Weisweiler S 1 
Burgstraße   Röthgen S 3.2 
Burgstraße Stichstraße zu den Häuser Nr. 

68 - 70 
Röthgen S 1 

Burgweg   Weisweiler S 1 
Buschweg   Röthgen S 1 
Cäcilienstraße   Nothberg S 3.1 
Cäcilienstraße Zufahrt zu den Häusern Nr. 86 

und 88 
Nothberg S 1 

Carbynstraße   Stadtmitte S 1 
Dahlienweg   Ost S 1 
Dampfziegelei   Röthgen S 1 
Danziger Straße   Vöckelsberg S 1 
Dechant-Deckers-
Straße 

  Stadtmitte S 3.1 

Dechant-Kirschbaum-
Str. 

  Stadtmitte S 1 
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Domtalweg   Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Dornweißstraße   Dürwiß S 1 
Dr.-Gilles-Straße   Weisweiler S 1 
Dr.-Hildegard-Basting-
Str. 

  Weisweiler S 1 

Dr.-Leo-Vossen-Allee   Weisweiler S 3.2 
Dreieckstraße von Aachener Straße bis 

"Lotzfeldchen" 
Stadtmitte S 3.2 

Dreieckstraße von "Lotzfeldchen" bis Franz-
Liszt-Straße 

Stadtmitte S 1 

Dreieckstraße Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 52 - 56 

Stadtmitte P 

Dreiers Gärten   Stadtmitte S 1 
Drieschstraße   Stadtmitte S 1 
Drimbornshof   Dürwiß P 
Drosselweg   Bergrath P 
Duffenter   Wald S 2.2 
Dürener Straße Hauptfahrbahn von Kochs-

gasse bis Frankenplatz 
innerhalb der OD 

Stadtmitte / Ost / 
Weisweiler 

S 3.1 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 471 - 475 

Weisweiler S 3.2 

Dürener Straße Parallelfahrbahn vor den Häu-
sern Nr. 279-293 

Ost S 1 

Dürener Straße Stichstraßen zu den Häusern 
Nr. 402 - 420 

Weisweiler S 1 

Dürener Straße Privatstraßen zu den Häusern 
Nr. 422 - 428 

Weisweiler P 

Dürener Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 589 a/b 

Weisweiler S 1 

Dürwißer Kirchweg   Dürwiß S 1 
Dürwißer Straße   Weisweiler S 2.1 

       
 

Dürwißer Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 34-38 

Weisweiler S 3.2 

Eduard-Mörike-Platz   Ost S 1 
Eduard-Mörike-Straße von "An Wardenslinde" bis 

Sternheimstraße 
Ost S 2.2 

Eduard-Mörike-Straße von Sternheimstraße bis 
Ruhrstraße 

Ost S 1 

Eduardstraße   Stich S 1 
Eiche   Hehlrath S 1 
Eichendorffstraße   Stadtmitte S 3.2 
Eichendorffstraße Stichstraße nach Norden ggü. 

Haus 29 
Stadtmitte S 1 

Eichendorffstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 41 - 49 

Stadtmitte S 1 

Eichenstraße   Dürwiß S 1 
Einhardstraße   Röthgen S 1 
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Eisenbahnstraße von Röthgener Straße bis In-
validenstraße 

Röthgen S 2.1 

Eisenbahnstraße ab Invalidenstraße Röthgen S 1 
Eisenmühlenstraße   Weisweiler S 1 
Ekkehardstraße   Bergrath S 1 
Elbinger Straße   Vöckelsberg S 1 
Elektrowerk   Weisweiler P 
Elisabeth-Selbert-
Straße 

  Röthgen S 1 

Elisabeth-Sous-Straße   Kinzweiler S 1 
Elisabethweg   Pumpe P 
Elsassstraße   Hehlrath S 1 
Englerthsgärten   Stadtmitte S 1 
Englerthstraße von Neustraße bis Kochsgasse Stadtmitte S 3.2 
Englerthstraße von Kochsgasse bis "Lang-

wahn" 
Stadtmitte S 2.2 

Erbericher Straße   Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Erfstraße von Nickelstraße bis Schul-
straße 

Röhe S 2.2 

Erfstraße ab Schulstraße Röhe S 1 
Erich-Berschkeit-
Straße 

(ehemals Teilstück  "Zum 
Blausteinsee") 

Dürwiß S 2.2 

Erich-Kästner-Straße   Dürwiß S 1 
Erikaweg   Waldschule S 1 
Erlenweg   Dürwiß S 1 
Ernst-Abbe-Straße einschließlich aller Stichstra-

ßen 
Weisweiler S 3.2 

Eschenweg   Dürwiß S 1 
Feldbrandweg   Stich S 1 
Feldenendstraße   Bergrath S 3.2 
Feldstraße   Röthgen S 1 
Feldstraße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 3 - 19 
Röthgen P 

Feldstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 44 - 46 

Röthgen S 1 

Fichtenweg   Waldschule S 3.2 
Filzengraben   Weisweiler S 2.2 
Finkenweg   Bergrath P 
Fischerstraße   Röthgen S 1 
Fischerstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 67 - 73 
Röthgen S 1 

Fischerstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 91 - 93 

Röthgen S 1 

Fliederweg   Ost S 1 
Floraweg   Weisweiler S 3.2 
Floraweg Parallelfahrbahn vor den Häu-

sern Nr. 5 - 11 
Weisweiler S 1 

Florianweg   Stich S 3.1 
Fontanestraße   Stadtmitte S 1 
Frankenplatz vor den Häusern Nr. 2 - 7 Weisweiler S 3.1 
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Frankenplatz Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 7b, 8, 8a 

Weisweiler S 1 

Frankenplatz vor den Häusern Nr. 9 - 17 Weisweiler S 2.2 
Frankenplatz vor den Häusern Nr. 18 - 21 Weisweiler S 1 
Franz-Gessen-Straße   Weisweiler S 1 
Franz-Liszt-Straße   Stadtmitte S 1 
Franz-Rüth-Straße   Stadtmitte S 2.2 
Franzstraße   Stadtmitte S 3.1 
Freiherr-vom-Stein-
Straße 

  Dürwiß S 2.2 

Friedensstraße von Jülicher Straße bis Gar-
tenstraße 

Stadtmitte S 2.2 

Friedensstraße ab Gartenstraße Stadtmitte S 1 
Friedhofsweg   Stich S 1 
Friedrich-Ebert-Straße   Dürwiß S 1 
Friedrichstraße von Stich bis "Am Schlemmer-

ich" 
Stich S 3.1 

Friedrichstraße Verbindungen zum Sebastia-
nusweg 

Stich S 1 

Friedrichstraße ab "Am Schlemmerich" Stich S 1 
       
 

Fronhoven von Rosenstraße bis L 238 Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 2.2 

Fronhoven nördl. Verlängerung bis Feuer-
wehrgerätehaus 

Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 2.2 

Fronhoven Parallelfahrbahnen vor den 
Häusern                           Nr. 25 
c-d und 55 - 61 

Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Fronstraße   Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Fuchshofweg   Dürwiß S 1 
Funkengasse   Stadtmitte S 1 
Gartenstraße von "An Wardenslinde" bis 

Preyerstraße 
Stadtmitte S 3.1 

Gartenstraße von Preyerstraße bis Frie-
densstraße 

Stadtmitte S 2.2 

Gartenstraße Weg zu den Häusern Nr. 115 - 
149 

Stadtmitte S 1 

Gartenstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 56 - 58 

Stadtmitte S 1 

Gasthausstraße   Dürwiß S 2.1 
Georgsweg   St.Jöris S 1 
Gerhard-Meiß-Straße   Kinzweiler S 1 
Gerhart-Hauptmann-
Str. 

  Weisweiler S 1 

Geschwister-Scholl-
Weg 

  Dürwiß S 1 

Glücksburg von Aachener Str. bis Zufahrt 
BAB Raststätte 

Röhe S 1 

Glücksburg ab BAB Raststätte Röhe S 1 
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Goerdtstraße von Nickelstraße bis Wardener 
Straße 

Röhe S 2.2 

Goerdtstraße ab Wardener Straße Röhe S 1 
Goethestraße   Dürwiß S 1 
Götz-Briefs-Weg   Stadtmitte S 1 
Grabenstraße   Stadtmitte S 3.2 
Grachtstraße   Bergrath S 3.1 
Grachtstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 17a - 29c 
Bergrath S 1 

Graeserstraße     S 1 
Graf-Zeppelin-Straße   Weisweiler S 3.2 
Gressenicher Straße innerhalb der OD Hastenrath S 3.1 
Grüner Weg von Lotzfeldchen bis Zufahrt 

KiTa 
Stadtmitte S 2.2 

Grüner Weg ab Zufahrt KiTa Stadtmitte S 1 
Grüner Weg Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 21 - 23 
Stadtmitte P 

Grünewaldstraße   Stadtmitte S 1 
Grünstraße von Jülicher Straße bis Lau-

renzberger Straße 
Dürwiß S 2.2 

Grünstraße ab Laurenzberger Straße  Dürwiß S 1 
Gutenbergstraße von Steinstraße bis Franz-

Rüth-Straße 
Stadtmitte S 2.2 

Gutenbergstraße ab Franz-Rüth-Straße Stadtmitte S 1 
Gutenbergstraße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 28 - 30 
Stadtmitte P 

Hagedornweg   Waldschule S 1 
Hainbuchenweg   Dürwiß S 1 
Haldenstraße   Hücheln S 1 
Hamicher Weg   Hastenrath S 1 
Hans-Böckler-Straße   Dürwiß S 2.2 
Hans-Böckler-Straße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 90 - 108 
Dürwiß S 1 

Harbigstraße   Dürwiß S 1 
Harzstraße   Bergrath S 1 
Hastenrather Schule   Hastenrath S 1 
Hastenrather Weg   Bergrath S 2.2 
Hastenrather Weg Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 52 - 52c 
Bergrath P 

Hauptstraße   Weisweiler S 3.1 
Hausener Straße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Hehlrather Straße von Jülicher Straße bis Reu-
leauxstraße 

Stadtmitte S 3.1 

Hehlrather Straße von Reuleauxstraße bis "Lotz-
feldchen" 

Stadtmitte S 3.2 

Hehlrather Straße ab "Lotzfeldchen" Stadtmitte S 1 
Heibachstraße   Bergrath S 2.1 
Heidesiedlung   Weisweiler S 1 
Heidestraße   Waldschule S 1 
Heinrich-Heine-Straße   Dürwiß S 2.1 
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Heinrich-Imig-Straße   Ost S 1 
Heinrichsallee   Stich S 1 
Heinrichsweg   Röthgen S 1 
Heinrichsweg Stichstraße zu den Häusern                                                         

Nr. 129, 133 und 137 
Röthgen S 1 

Heinrichsweg Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 155 - 163 

Röthgen P 

Heinrich-von-Berg-
Weg 

  Röthgen P 

Heisterner Straße   Nothberg S 2.2 
Hermann-Hollerith-
Straße 

einschließlich aller Stich- und 
Nebenstraßen 

Weisweiler S 3.2 

      
 

Hermann-Löns-Anger   Stich S 1 
Hermann-Löns-Straße   Weisweiler S 2.2 
Herrenfeldchen   Bergrath S 1 
Hochbrückerweg   Weisweiler S 1 
Hoeschweg   Stich S 1 
Hofstraße   Nothberg S 2.2 
Hohe Straße   Nothberg S 2.2 
Höhenweg   Hücheln S 1 
Hölderlinstraße   Ost S 1 
Hompeschstraße   Stadtmitte S 1 
Hospitalgasse   Stadtmitte S 1 
Hovener Straße einschl. aller Stichstraßen Weisweiler S 1 
Hovermühle   Ost S 1 
Hubertusstraße   Bergrath S 2.2 
Hüchelner Benden   Hücheln S 1 
Hüchelner Straße Nothberg innerhalb der OD Nothberg S 3.1 
Hüchelner Straße von Wenauer Straße bis "Wil-

helmshöhe" 
Hücheln S 2.1 

Hüchelner Straße von "Wilhelmshöhe" bis Tan-
nenbergstraße 

Hücheln S 2.2 

Hüchelner Straße von Tannenbergstraße bis 
Wendeplatz 

Hücheln S 1 

Hüchelner Straße Weg zu den Häusern Nr. 174 - 
180 

Hücheln S 1 

Hugo-Merckens-Straße   Stadtmitte S 1 
Hunsrückstraße   Bergrath S 1 
Huppertzbruch   Hastenrath S 1 
Hüttenstraße   Röthgen S 1 
Ichenberg   Röthgen S 1 
Im Busch   St. Jöris S 1 
Im Eichelkamp   Weisweiler S 1 
Im Felde   Bergrath S 1 
Im Hag   Stich S 1 
Im Hasselt   Röhe S 1 
Im Kamp   Röthgen S 1 
Im Klostergarten   Stadtmitte S 1 
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Im Korkus   Nothberg S 1 
Im Kuckuck   Hastenrath S 1 
Im Padtkohl   Pumpe S 1 
Im Römerfeld   Hücheln S 1 
Im Römerfeld Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 12 - 40 
Hücheln P 

Im Rott   St.Jöris S 1 
Im Steinbruch   Nothberg S 1 
Im Stollen   Hastenrath S 1 
Im Tempel   Scherpenseel S 1 
Im Wiesenhang   Hastenrath S 1 
Im Winkel   Dürwiß S 1 
In den Benden von "Am Fresenberg" bis P & R 

Platz 
Nothberg S 2.1 

In den Benden ab P & R Platz Nothberg S 1 
In den Burgwiesen   Weisweiler S 1 
In der Gracht   Hücheln S 1 
In der Krause   Weisweiler S 3.2 
In der Schleh   Nothberg S 1 
Indeland-Straße   Weisweiler S 3.2 
Indepromenade   Stadtmitte S 1 
Indestraße   Stadtmitte S 3.1 
Inselstraße   Stadtmitte S 1 
Invalidenstraße   Röthgen S 2.1 
Jägerspfad von Wilhelminenstraße bis Flo-

rianweg 
Röthgen S 3.1 

Jägerspfad ab Florianweg Röthgen S 1 
Jahnstraße   Stadtmitte S 3.2 
Jan-van-Werth-Straße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Johanna-Neuman-
Straße 

  Röthgen S 2.2 

Johannes-Rau-Platz   Stadtmitte S 1 
Johannisstraße von Frankenplatz bis Severin-

straße 
Weisweiler S 2.2 

Johannisstraße ab Severinstraße Weisweiler S 1 
Josef-Artz-Straße   Bergrath S 3.1 
Josef-Granrath-Straße   Kinzweiler S 1 
Josef-Nacken-Weg   Stadtmitte P 
         
 
Josefstraße   Stadtmitte S 1 
Jülicher Straße von Dürener Straße bis Fron-

hovener Straße innerhalb der 
OD 

Stadtmitte/Dürwiß S 3.1 

Jülicher Straße von Fronhovener Straße bis 
Stresemannstraße 

Stadtmitte/Dürwiß S 3.2 

Jülicher Straße ab Stresemannstraße Stadtmitte/Dürwiß S 1 
Kaiserstraße   Stadtmitte S 3.2 
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Kalvarienbergstraße von Wardener Straße bis Pfer-
degasse 

Kinzweiler S 2.2 

Kalvarienbergstraße ab Pferdegasse Kinzweiler S 1 
Kambachstraße von Wardener Straße bis Pan-

nesstraße  
Kinzweiler S 2.1 

Kambachstraße von Pannesstraße bis "Auf den 
Hufen" 

Kinzweiler S 2.2 

Kantstraße   Weisweiler S 1 
Kapellenstraße   Dürwiß S 1 
Kapellenweg   Scherpenseel S 1 
Karl-Arnold-Straße   Dürwiß S 2.2 
Karlstraße   Röthgen S 2.2 
Kastanienweg   Dürwiß S 1 
Käthe-Kollwitz-Straße   Dürwiß S 1 
Käthe-Kruse-Straße   Hastenrath S 1 
Kathy-Beys-Straße   Dürwiß S 1 
Keerbenden   Scherpenseel S 1 
Kettelerstraße   Kinzweiler S 1 
Kiefernweg   Waldschule S 3.2 
Killewittchen   Hastenrath S 1 
Kinzweilerstraße   Hehlrath S 2.2 
Kinzweilerstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 18a - 24c 
Hehlrath S 1 

Kirchplatz   Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Kirchstraße   Kinzweiler S 2.1 
Kirchstraße Weg zum Mühlenweg (ggü. 

Kirche) 
Kinzweiler S 1 

Klapperstraße   Hehlrath S 1 
Klinkgasse   Weisweiler S 1 
Klosterweg   St. Jöris S 1 
Knappenweg   Dürwiß S 1 
Knippmühle von Eifelstr. bis Stichstr. Häu-

ser Nr. 4a - 6c 
Nothberg S 2.1 

Knippmühle von Stichstr. Hs. Nr. 4a-6c bis 
"Hohe Straße" 

Nothberg S 2.2 

Knippmühle Parallelfahrbahn vor den Häu-
sern Nr. 8 - 22 

Nothberg S 1 

Kochsgasse von Indestraße bis Dürener 
Straße 

Stadtmitte S 3.1 

Kochsgasse südlich der Inde Stadtmitte S 1 
Kolpingstraße   Stadtmitte S 1 
Kommendenstraße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Königsbenden einschließlich aller Stichstra-
ßen 

Ost S 3.2 

Königsberger Straße   Vöckelsberg S 2.2 
Königsberger Straße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 33 - 35 
Vöckelsberg S 1 

Königsberger Straße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 96 - 100 u. 51 

Vöckelsberg S 1 
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Konkordiasiedlung   Stich S 1 
Konkordiastraße   Stich S 1 
Konkordiaweg   Stich S 1 
Konrad-Adenauer-
Straße 

von Römerstraße bis Zehnt-
hofstraße 

Dürwiß S 1 

Konrad-Adenauer-
Straße 

von Zehnthofstraße bis Gast-
hausstraße 

Dürwiß S 2.2 

Konrad-Adenauer-
Straße 

Privatstraße zum Haus Nr. 18 a Dürwiß P 

Konrad-Müller-Straße   Kinzweiler S 1 
Kopernikusstraße   Weisweiler S 1 
Kopfstraße von Feldenendstraße bis 

Vennstraße 
Bergrath S 3.2 

Kopfstraße von Vennstraße bis Josef-
Artz-Straße 

Bergrath S 3.1 

Kreuzstraße   Hehlrath S 1 
Kronendriesch   Volkenrath S 1 
Krottshäuser   Röhe S 1 
Kunstschacht   Stich S 1 
Kupfermühlenkamp   Röhe S 1 
Kurt-Nagel-Straße (ehemals Carl-Zeiss-Straße) Weisweiler P 
Kurt-Schumacher-
Straße 

  Dürwiß S 1 

Kurt-Tucholsky-Straße   Dürwiß S 1 
Langendorfer Straße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Langenerf   Scherpenseel S 1 
Langerweher Straße bis Stadtgrenze Weisweiler S 3.1 
Langgasse einschließlich Stichstraße Weisweiler S 3.2 
Langwahn   Stadtmitte S 3.1 
        
 
Langweilerweg   Kinzweiler S 1 
Laurentiusstraße   Dürwiß S 1 
Laurenzberger Straße   Dürwiß S 2.2 
Laurenzberger Weg   Kinzweiler S 1 
Lehmkuhlweg   Stich S 1 
Leo-Meuser-Straße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 2.2 

Lessingstraße   Ost S 1 
Liebfrauenstraße von Jülicher Straße bis Reu-

leauxstraße 
Stadtmitte S 3.1 

Liebfrauenstraße von Reuleauxstraße bis Hehl-
rather Straße 

Stadtmitte S 1 

Lilienthalstraße   Stadtmitte S 1 
Lilienthalstraße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 8 und 8 a 
Stadtmitte P 

Lindenallee einschl. P&R Platz Weisweiler S 3.1 
Lindenstraße von Jülicher Straße bis Hans-

Böckler-Straße 
Dürwiß S 2.2 

Lindenstraße ab Hans-Böckler-Straße Dürwiß S 1 
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Lohner Straße   Dürwiß S 1 
Lotzfeldchen   Stadtmitte S 3.2 
Ludwigstraße   Stadtmitte S 1 
Luisenstraße   Waldschule S 3.1 
Lürkener Straße   Dürwiß S 1 
Lürkener Weg   Kinzweiler S 1 
Maarfeld   Bergrath S 1 
Maarstraße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Maasstraße   Ost S 1 
Marie-Juchacz-Straße   Dürwiß S 1 
Marienburger Straße   Vöckelsberg S 1 
Marienstraße   Stadtmitte S 3.2 
Markt von Wollenweberstraße bis 

Marktstraße 
Stadtmitte S 3.2 

Markt von Marktstraße bis Dürener 
Straße           (Häuser Nr. 1, 3, 7, 
9, 11, 13 und 15) 

Stadtmitte S 1 

Marktstraße   Stadtmitte S 3.2 
Martin-Luther-Platz   Stadtmitte S 3.2 
Martin-Luther-Straße   Stadtmitte S 3.2 
Martinstraße   Dürwiß S 1 
Matthias-Stiel-Straße   Röhe S 1 
Matthiasweg   Stich S 1 
Mauerweg   Stadtmitte S 1 
Max-Planck-Straße   Weisweiler S 3.2 
Merkurstraße   Stadtmitte S 2.2 
Merzbachstraße   Kinzweiler S 2.1 
Merzbrücker Straße   St. Jöris S 2.1 
Michelsweg   Bergrath S 1 
Mittelstraße   Röthgen S 1 
Moltkestraße von Marienstraße bis Kaiser-

straße 
Stadtmitte S 3.2 

Moltkestraße von Kaiserstraße bis Bis-
marckstraße 

Stadtmitte S 1 

Moosweg   Waldschule S 1 
Moselstraße   Ost S 1 
Mozartstraße   Stadtmitte S 1 
Mühlenweg   Kinzweiler S 1 
Nagelschmiedstraße von Gasthausstraße bis Feu-

erwehrgerätehaus 
Dürwiß S 2.1 

Nagelschmiedstraße von Feuerwehrgerätehaus bis 
Zehnthofstraße 

Dürwiß S 1 

Nelkenweg   Ost S 1 
Neusener Straße   St. Jöris S 2.2 
Neustraße   Stadtmitte S 3.2 
Nickelstraße   Röhe S 2.2 
Nickelstraße Weg zu den Häusern Nr. 75 - 

125 
Röhe S 1 

Nierhausener Straße   Hehlrath S 1 
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Nordstraße   Stadtmitte S 2.2 
Nothberger Hof   Nothberg P 
Nothberger Platz   Nothberg S 1 
Nothberger Straße   Stadtmitte S 3.1 
Nothberger Straße Stichstr. zu den Häusern Nr. 

58-70 und 81-87  
Stadtmitte S 3.2 

Nothberger Straße Parallelfahrbahn vor den Häu-
sern Nr. 46 - 54 

Stadtmitte S 1 

Oberdorf   Röthgen S 1 
Obere Mühle   Kinzweiler P 
Obermerzer Straße   Kinzweiler S 1 
Oberstraße   Hehlrath S 2.2 

    
 

 
Oberstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr.  2 und 6 
Hehlrath S 1 

Oberstraße Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 4 und 4a 

Hehlrath P 

Odilienstraße   Röthgen S 3.1 
Odilienstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 42 - 44 
Röthgen S 1 

Olympiastraße   Hücheln S 1 
Ostpreußenweg   Volkenrath S 1 
Oststraße   Ost S 1 
Otto-Wels-Straße   Stadtmitte P 
Pannesstraße   Kinzweiler S 2.2 
Parkstraße von Dürener Straße bis Pe-

ter-Paul-Straße 
Stadtmitte S 3.2 

Parkstraße von Peter-Paul-Straße bis 
Gartenstraße 

Stadtmitte S 1 

Patternhof Anschluss an die Bergrather 
Straße                         (Häuser 
Nr. 3 - 6) 

Stadtmitte S 2.2 

Patternhof entlang der Inde vor den 
Häusern Nr. 7 - 11                                    
und 36 - 42 

Stadtmitte S 2.2 

Patternhof Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 1 und 3 

Stadtmitte S 1 

Patternhof Straßen zu den Häusern Nr. 
12 - 35 

Stadtmitte S 1 

Patternhof Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 44 und 46 

Stadtmitte S 1 

Paul-Ernst-Straße   Ost S 1 
Peilsgasse   Stadtmitte S 3.2 
Peter-Koch-Straße   Kinzweiler S 1 
Peter-Liesen-Straße   Stadtmitte S 1 
Peter-Paul-Straße von Jülicher Straße bis 

Parkstraße 
Stadtmitte S 2.1 

Peter-Paul-Straße von Parkstraße bis Preyer-
straße 

Stadtmitte S 3.1 
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Pfarrer-Appelrath-
Straße 

  Ost S 1 

Pfarrer-Bringmann-
Platz 

  Dürwiß S 1 

Pfarrer-Einerhand-Str.   Kinzweiler S 1 
Pfarrer-Funk-Straße   Hastenrath S 1 
Pfarrer-Hoffmans-Str.   Weisweiler S 1 
Pfarrer-Kleinermanns-
Str. 

Weg von der Kirche zur Kopf-
straße 

Bergrath S 1 

Pfarrer-Kleinermanns-
Str. 

Weg von der Kirche zur Hei-
bachstraße 

Bergrath P 

Pfarrer-Krings-Straße   Nothberg S 1 
Pferdegasse   Kinzweiler S 2.2 
Phönixstraße   Aue S 3.1 
Phönixstraße Stichstr. zu den Häusern Nr. 

2-4d (z. T. Privat) 
Aue S 1 / P 

Phönixstraße Stichstraßen zu den Häusern 
Nr. 60 - 136                (z. T. Pri-
vat) 

Aue S 1 / P 

Platanenweg   Dürwiß S 1 
Preyerstraße von Dürener Straße bis Pe-

ter-Paul-Straße 
Stadtmitte S 2.2 

Preyerstraße von Peter-Paul-Straße bis 
Gartenstraße 

Stadtmitte S 2.1 

Preyerstraße von Gartenstraße bis Königs-
berger Straße 

Stadtmitte S 2.2 

Preyerstraße Privatstraße zu den Häusern 
Nr. 13 - 23 

Stadtmitte P 

Preyerstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 70 - 98 

Stadtmitte S 1 

Pümpchen   Stich S 1 
Pumpe   Pumpe S 3.1 
Pützfeldchen   Kinzweiler S 1 
Pützlohner Straße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 1 

Quellstraße   Hastenrath S 3.1 
Quellstraße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 18a - 24c 
Hastenrath P 

Raiffeisen-Platz   Stadtmitte S 3.1 
Raiffeisenweg   Dürwiß S 1 
Reginastraße   Kinzweiler S 1 
Reigate & Banstead-
Platz 

  Röthgen S 3.1 

Reuleauxstraße von Hehlrather Straße bis 
Liebfrauenstraße 

Stadtmitte S 3.1 

Reuleauxstraße ab Liebfrauenstraße Stadtmitte S 1 
Rhönstraße   Bohl S 1 
Ringofen   Röthgen S 1 
Ringstraße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 2.2 

Rinkensplatz   Röhe S 1 
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Robert-Koch-Straße   Dürwiß S 1 
Röher Hütte   Röhe S 1 
Röher Straße   Röhe S 3.1 
Röher Straße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 20a - 20f 
Röhe P 

Rolf-Hackenbroich-Str.   Weisweiler S 1 
Römerstraße von Grünstraße bis Freiherr-

vom-Stein-Straße 
Dürwiß S 1 

Römerstraße von Freiherr-vom-Stein-
Straße bis                       "Am 
Hochhaus" 

Dürwiß S 2.2 

Römerstraße von "Am Hochhaus" bis 
Weisweilerstraße 

Dürwiß S 1 

         
 
Römerstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 55 - 61 
Dürwiß S 1 

Römerstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 63 - 69 

Dürwiß S 1 

Rosenallee   Stadtmitte S 3.2 
Rosenstraße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 2.2 

Rößlers Mühle   Weisweiler P 
Rotdornweg   Waldschule S 1 
Röthgener Straße   Röthgen S 3.1 
Rue de Wattrelos Stichstr. zu den Häusern Nr. 

8 - 10 und 11 - 29 
Stadtmitte S 3.2 

Ruhrstraße   Ost S 1 
Rundstraße   Weisweiler S 1 
Saarstraße   Ost S 1 
Sandberg   Stich S 1 
Sandkaulberg   Weisweiler S 1 
Scherpenseeler Straße   Scherpenseel S 2.1 
Schillerstraße von Konrad-Adenauer-

Straße bis                     Frei-
herr-vom-Stein-Straße 

Dürwiß S 1 

Schillerstraße von Freiherr-vom-Stein-
Straße bis                           
Weisweilerstraße 

Dürwiß S 2.2 

Schlehdornweg   Waldschule S 1 
Schlesierweg   Volkenrath S 1 
Schnellengasse   Stadtmitte S 1 
Schubbendenweg   Röhe S 1 
Schubertweg   Stadtmitte S 1 
Schulstraße von Aachener Straße bis Erf-

straße 
Röhe S 2.2 

Schulstraße ab Erfstraße Röhe S 1 
Schützenstraße   Weisweiler S 1 
Schwalbenweg   Bergrath P 
Schwarzer Weg bis Scherpenseeler Straße Hastenrath S 1 
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Schwarzer Weg von Scherpenseeler Straße 
bis               Wendelinusstraße 

Hastenrath S 2.1 

Schwarzer Weg ab Wendelinusstraße Hastenrath S 1 
Schwarzwaldstraße   Hehlrath S 1 
Sebastianusstraße   Dürwiß S 1 
Sebastianusweg   Pumpe S 1 
Severinstraße   Weisweiler S 2.2 
Silvesterstraße   Fronhoven/Neu-

Lohn 
S 2.2 

Sofienstraße   Stich S 1 
Sperlichstraße   Stich P 
Spessartstraße   Hehlrath S 1 
Stadionstraße   Hücheln S 1 
Städtlerstraße   Pumpe S 1 
Starenweg   Bergrath P 
Steinkohlenfeld   Pumpe S 1 
Steinstraße   Stadtmitte S 3.1 
Steinstraße Verbindung zur Franz-Rüth-

Straße 
Stadtmitte S 1 

Sternheimstraße von Dürener Straße bis Edu-
ard-Mörike-Straße 

Ost S 2.2 

Sternheimstraße ab Eduard-Mörike-Straße Ost S 1 
Stettiner Straße   Vöckelsberg S 1 
Stich   Stich S 3.1 
Stich Stichstraße zu den Häusern 

26 - 46  
Stich S 2.1 

Stolberger Straße   Pumpe S 3.1 
Stolberger Straße Verbindung zur Waldstraße Pumpe S 1 
Stolberger Straße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 63 - 85 
Pumpe P 

Stoltenhoffmühle   Röhe P 
Stoltenhoffstraße   Röhe S 1 
Stormstraße   Ost S 1 
Stralsunder Straße   Vöckelsberg S 1 
Stresemannstraße   Dürwiß S 2.2 
Stresemannstraße Parallelfahrbahn vor den 

Häusern Nr. 16 - 22 
Dürwiß S 1 

Stüfgensweg   Bohl S 1 
Südstraße innerhalb der OD Ost S 3.1 
Talstraße   Röthgen S 3.1 
Tannenbergstraße   Hücheln S 2.2 
Taunusstraße   Bergrath S 1 
Theodor-Heuss-Ring   Dürwiß S 1 
     
 
Tilsiter Straße   Vöckelsberg S 1 
Tonbrennerweg   Stich S 1 
Trillersgasse   Stadtmitte S 1 
Tulpenweg   Ost S 3.2 
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Tulpenweg Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 17 - 25 

Ost S 3.2 

Tunnelweg   Röthgen S 1 
Udelinberg   Nothberg S 1 
Uferstraße   Stadtmitte S 3.2 
Uhlandstraße   Ost S 1 
Ulmenstraße   Dürwiß S 1 
Valentinstraße   Kinzweiler S 1 
Velauer Straße   Hehlrath S 1 
Vennstraße   Bergrath S 2.2 
Vennstraße Privatstraße zu den Häusern 

Nr. 7b - 9a 
Bergrath P 

Verbindungsstraße   Weisweiler S 1 
Vereinsstraße   Röthgen S 1 
Viktoriastraße   Kinzweiler S 1 
Villeweg   Bergrath S 1 
Vogesenstraße   Bergrath S 1 
Vogesenstraße Privatstraßen zu den Häu-

sern Nr. 4 - 15 
Bergrath P 

Volkenrather Straße   Volkenrath S 1 
Von-Bongart-Straße   Nothberg S 1 
Von-der-Horst-Straße   Stadtmitte S 1 
Von-Harff-Straße   Röthgen S 1 
Von-Hatzfeld-Straße   Weisweiler S 1 
Von-Humboldt-Straße bis und einschl. Weg zur 

Liebfrauenstraße 
Stadtmitte S 1 

Von-Humboldt-Straße Privatstraße ab Weg zur 
Liebfrauenstraße 

Stadtmitte P 

Von-Kleist-Straße   Ost S 1 
Von-Palant-Straße   Nothberg S 1 
Von-Stephan-Straße   Stadtmitte P 
Von-Trips-Platz   Kinzweiler S 1 
Von-Trips-Straße   Kinzweiler S 1 
Vulligstraße   Stadtmitte S 1 
Waldstraße   Waldschule S 2.2 
Wardener Straße von Rue de Wattrelos bis Ma-

riadorfer Straße 
Stadtmitte, Hehl-
rath, Kinzweiler 

S 3.1 

Wardener Straße von Mariadorfer Straße bis 
Stadtgrenze 

Stadtmitte, Hehl-
rath, Kinzweiler 

S 3.2 

Weierstraße   Bergrath S 3.2 
Weißdornweg   Waldschule S 1 
Weißer Weg von Kölner Straße bis "Wil-

helmshöhe" 
Hücheln S 2.1 

Weißer Weg von "Wilhelmshöhe" bis "Auf 
der Heide" 

Hücheln S 2.2 

Weisweilerstraße   Dürwiß S 2.1 
Weisweilerstraße Parallelfahrbahn vor den 

Häusern Nr. 16 - 22 
Dürwiß S 1 

Weisweilerstraße Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 33 - 49 

Dürwiß S 1 
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Wendelinusstraße   Hastenrath S 2.1 
Wendelinusstraße Weg zu den Häusern Nr. 76a 

- 76g 
Hastenrath S 1 

Werdenstraße   Röhe S 1 
Weserstraße   Ost S 1 
Westerwaldstraße   Hehlrath S 1 
Wiesenkoppe   Hastenrath S 1 
Wiesenstraße von Silvesterstraße bis Fron-

hoven 
Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 2.2 

Wiesenstraße ab Fronhoven Fronhoven/Neu-
Lohn 

S 1 

Wilhelm-Dohmen-
Straße 

  Dürwiß S 1 

Wilhelminenstraße von "Stich" bis Jägerspfad Stich S 3.1 
Wilhelminenstraße ab Jägerspfad Stich S 2.2 
Wilhelminenstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 4 - 14 
Stich S 1 

Wilhelminenstraße Parallelfahrbahn vor den 
Häusern Nr. 16 - 22 

Stich S 1 

Wilhelm-Lexis-Straße einschließlich aller Stich- 
und Nebenstraßen 

Weisweiler S 3.2 

Wilhelm-Proemper-
Straße 

  Dürwiß S 1 

Wilhelmshöhe   Hücheln S 2.1 
Wilhelmstraße   Bergrath S 3.2 
Wilhelmstraße Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 68a - 68h 
Bergrath S 1 

Wollenweberstraße von Indestraße bis Markt Stadtmitte S 3.2 
Wollenweberstraße von Markt bis Dürener Straße Stadtmitte S 1 
Wültgensstraße   Kinzweiler P 
Zechenstraße   Bergrath S 3.1 
         
 
Zechenstraße Weg zu den Häusern Nr. 1 

und 3 
Bergrath S 1 

Zehnthofstraße   Dürwiß S 2.2 
Zentrum   Stich S 1 
Zieglerstraße   Stich S 1 
Zukunft   Dürwiß S 1 
Zum Blaustein-See   Dürwiß S 2.2 
Zum Freibad   Dürwiß S 1 
Zum Hagelkreuz von Frankenplatz bis "Am 

Kraftwerk" 
Weisweiler S 3.1 

Zum Hagelkreuz Stichstraße zu den Häusern 
Nr. 5 und 7 

Weisweiler S 3.1 

Zur Alten Kirche Fußweg Nothberg S 1 
Zur Bohler Heide   Bohl S 1 
 
Hinweis:  Bei Straßen des klassifizierten Straßennetzes wird der Winterdienst außerorts durch 

den Bund, das Land NRW oder die StädteRegion Aachen durchgeführt. Sofern diese 
Straßen keine Ortsdurchfahrt in ihrem Verlauf aufweisen, sind sie in der Liste nicht 
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aufgeführt. Sonstige nicht in der obigen Liste enthaltene Straßen, Stichstraßen, Zu-
fahrten oder Wegeverbindungen sind der Reinigungsklasse S1 zuzuordnen. Straßen, 
Wege und Plätze, die sich nicht im städtischen bzw. öffentlichen Eigentum befinden, 
sind als Privatstraße mit einem "P" in der Reinigungsklasse gekennzeichnet 

 
 
§ 3 
 

Diese 7. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Eschweiler (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 
19.12.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf von 6 Monaten seit Verkündung 
dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Eschweiler, den 17.12.2025 
 

Nowicki 
Bürgermeister 
 
 
133 
 

Zuständigkeiten des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters 
(Zuständigkeitsordnung – ZustO) vom 26.11.2025 

 
§ 1 Ausschüsse 
§ 2 Haupt- und Finanzausschuss 
§ 3 Rechnungsprüfungsausschuss 
§ 4 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität 
§ 5 Bau- und Vergabeausschuss 
§ 6 Ausschuss für Schule und Sport 
§ 7 Jugendhilfeausschuss 
§ 8 Ausschuss für Soziales, Senioren und Kultur 
§ 9 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Strukturwandel und Tourismus 
§ 10 Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss 
§ 11 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
§ 12 Bürgermeister 
§ 13 Funktionsbezeichnungen 
§ 14 Schlussbestimmungen 
§ 15 Inkrafttreten 
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§ 1 Ausschüsse 
 

(1) Die in dieser Zuständigkeitsordnung genannten Ausschüsse sind berechtigt, alle in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallenden Angelegenheiten zu beraten und gegenüber der zuständigen 
Entscheidungsstelle (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, ein anderer Ausschuss, Bürgermeis-
ter) eine entscheidungsreife Empfehlung auszusprechen. 

 
(2) Zur Entscheidung in ihrem Zuständigkeitsbereich sind die in dieser Zuständigkeitsordnung 

genannten Ausschüsse nur berechtigt, soweit ihnen dieses Entscheidungsrecht entweder 
durch ausdrückliche gesetzliche Regelung, Satzungsregelung oder diese Zuständigkeitsord-
nung oder durch Beschluss des Rates übertragen ist. 

 

Dieses Entscheidungsrecht steht unter folgenden Maßgaben: 

 
a) Die Entscheidung darf nur im Rahmen der Ansätze des Haushaltsplanes und/oder bereit-

gestellter über- oder außerplanmäßiger Mittel und unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen getroffen werden. 

 
b) Die Entscheidung muss sich im Rahmen etwaiger vom Rat der Stadt erlassener allgemei-

nen Richtlinien bewegen. 
 
c) § 60 GO NRW (Dringliche Entscheidungen) bleibt unberührt. 
 
d) Der Rat der Stadt ist berechtigt, ohne dass es einer Änderung der Zuständigkeitsordnung 

bedarf, von seinem Rückholrecht nach § 41 GO NRW Gebrauch zu machen und eine andere 
Zuständigkeitsregelung zu treffen. 

 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs die Ent-

scheidung dem Bürgermeister zu übertragen. 
 

§ 2 Haupt- und Finanzausschuss 
 

(1) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden durch den Hauptausschuss wahrgenommen; 
er trägt die Bezeichnung Haupt- und Finanzausschuss und ist zuständig für 
- die ihm durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 
- die finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt, 
- Angelegenheiten der Gleichstellung von Frau und Mann, 
- Personalentwicklungs- und Personalbedarfsplanung, 
- Angelegenheiten der Digitalisierung der Stadtverwaltung, 
- grundlegende Fragen der Sicherheit und Ordnung. 

Er hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen und befasst sich zur Wahrneh-
mung dieser Bündelungsfunktion ergänzend zu den Zuständigkeiten anderer Ausschüsse mit 
allen Angelegenheiten, die dem Rat vorgelegt werden. 

 
(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
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a) Beratung über die Entwürfe der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sowie eines ggf. auf-
gestellten Haushaltssicherungskonzeptes und Abgabe einer abschließenden Empfehlung 
gegenüber dem Rat der Stadt. 

 
b) Entscheidung über die zur Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Maßnahmen, 

soweit hierfür nicht andere Ausschüsse, der Stadtkämmerer/die Stadtkämmerin oder 
der/die Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung zuständig sind. 

 
c) Entscheidung über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht 

- dem Rat der Stadt zur abschließenden Entscheidung vorbehalten sind oder 
- wegen ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung eine Entscheidung des 

Rates der Stadt erforderlich machen. 

 
d) Entscheidung in Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls 

eine Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist. 
 
e) Entscheidung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Verglei-

chen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt ist 
 

f) Entscheidung über die Gewährung von Darlehen der Stadt an Dritte und die Vornahme 
von Schenkungen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt ist. 

 
g) Annahme von Schenkungen nach Anhörung des jeweiligen Fachausschusses. 

 
h) Endgültige Entscheidung nach Empfehlung der Einigungsstelle gem. § 68 Nr. 2 des Lan-

despersonalvertretungsgesetzes. 

 
i) Entscheidung über Anträge des Personalrates nach § 69 Abs. 6 Landespersonalvertre-

tungsgesetz. 

 
j) Abschluss von Erschließungsverträgen, Ausbauverträgen und von öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarungen über Straßen-, Brücken-, Kanal- und Wasserbaumaßnahmen einschließ-
lich Kreuzungsvereinbarungen bis zu einer städt. Gesamtbelastung von 500.000 € im 
Einzelfall nach vorheriger Beteiligung des Bau- und Vergabeausschusses. 

 
k) Verzicht auf Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge (§ 12 Abs. 2 Satz 3 Bundesbesol-

dungsgesetz). 

 
l) Entscheidung über den Gleichstellungsplan sowie Personalentwicklungs- bzw. –bedarfs-

pläne. 
 

§ 3 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

(1) Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses ergibt sich aus den Vorschriften der 
GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eschweiler in der jeweils geltenden 
Fassung. 
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(2) Dem Rechnungsprüfungsausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 

 
a) Niederschlagung und Erlass von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforde-

rungen über 25.000 €. 

 
b) Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderungen von mehr 

als 25.000 € bei einem Stundungszeitraum von länger als sechs Monaten. 

 
c) Aussetzung der Vollziehung über einen Betrag von mehr als 25.000 €. 

 
§ 4 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität 

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für alle Angelegenheiten der Stadtentwicklung, der Stadtpla-

nung, der Bauordnung, der Mobilität, des Straßenverkehrs sowie des Umweltschutzes, der 
Landschaftspflege und des Forstes.  

 

Er ist zugleich Denkmalausschuss für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen. 

 
(2) Dem Ausschuss wird die Entscheidungsbefugnis über die folgenden Angelegenheiten über-

tragen:  

 
a) Entscheidung über die Aufstellung von Bauleitplänen gem. §§ 2 und 12 Baugesetzbuch 

und von Satzungen gem. §§ 34, 35 und 172 Baugesetzbuch, die Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

 
b) Entscheidung in den Fällen des § 32 Baugesetzbuch (Nutzungsbeschränkungen auf künf-

tigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen). 

 
c) Angelegenheiten nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land 

Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz); Entscheidungen über die Übernahme von 
Denkmälern (§ 31 Denkmalschutzgesetz) oder Förderungsleistungen zur Pflege von Denk-
mälern (§ 35 Denkmalschutzgesetz). 

d) Abgabe städtischer Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden von besonde-
rer Bedeutung, soweit keine abweichenden sondergesetzlichen Zuständigkeiten 
bestehen. 

 
e) Das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach § 51 Abs. 

5 Bauordnung NRW zu erklären, sofern mehr als 9 Stellplätze abgelöst werden sollen. 
 
f) Entscheidung über Befreiungen von der Einfriedigungssatzung der Stadt Eschweiler. 
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g) Entscheidung über die Durchführung städtebaulicher und freiraumplanerischer Wettbe-
werbe sowie Ingenieurs- und Architektenwettbewerbe und die Benennung der Jury-
Mitglieder. 

 
h) Die Aufstellung und das Anbringen von Brunnen, Plastiken und Standbildern sowie von 

Gedenktafeln auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in Grün- und Parkanlagen. 

 
i) Abgabe von städtischen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde im 

Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz und 9. Bundesimmissionsschutz-Ver-
ordnung 

 
j) Entscheidungen über Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tier-

schutzes und der allgemeinen Forstangelegenheiten. 

 
k) Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan; Beschlussfassung über den 10jährigen Be-

triebsplan für den Eschweiler Stadtwald. 
 

(3) Der Ausschuss ist in folgenden Fällen zu beteiligen:  

 
a) Beratung und Empfehlung zu allen den Umweltschutz und die Mobilität betreffenden Fra-

gen, soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen Ausschusses gegeben ist. 
 
b) Beratung aller durch den Rat oder einen anderen Ausschuss zu beschließenden Angele-

genheiten des Verkehrsrechts. 
 
c) Beratung und Empfehlung von Maßnahmen im Bereich des ÖPNV, einschließlich der Her-

stellung des gemeindlichen Einvernehmens. 
 

§ 5 Bau- und Vergabeausschuss 
 

(1) Der Bau- und Vergabeausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Hochbaus, des Tief- 
und Straßenbaus, des Landschaftsbaus sowie der Anlagen zur Abwasserbeseitigung.  

 

Er entscheidet bei Neu- und Erweiterungs-, Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen über die 
Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Durchführung von städtischen Hoch-, Tiefbau-, 
Grün- und Freiflächenmaßnahmen und deren Bautechnik sowie bei Hochbauten über die 
Baugestaltung, soweit für die Maßnahme ein Kostenaufwand von mehr als 185.000,00 € 
(netto) entsteht oder wenn der Bürgermeister die Angelegenheit vorlegt. 

 
(2) Er entscheidet ferner über 

 
a) Auftragsvergaben mit Auftragswerten von mehr als 185.000,00 € (netto). Hierunter fallen 

alle Bauleistungen sowie Liefer- und Dienstleistungen.  
 
b) die Vergabe von freiberuflichen Leistungen ab einem tatsächlichen Auftragswert von 

185.000,00 € (netto), 
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c) alle Vergaben ab einem tatsächlichen Auftragswert von 100.000,00 € (netto), wenn der 

tatsächliche Auftragswert 20% oder mehr über dem geschätzten Auftragswert liegt, so-
wie 

d) die Vergabe von Nachtragsleistungen, soweit sie 20 % der ursprünglichen Auftragssumme 
und die Wertgrenzen gem. Buchst. a) und b) überschreiten.  

 
(3) Der Bau- und Vergabeausschuss kann für Einzelmaßnahmen oder Projekte gem. Abs. 1 oder 

2 vorab Budgetfreigaben zur Ausschreibung erteilen. Sofern die jeweilige Beauftragung das 
vorab bewilligte Budget nicht überschreitet oder durch die Beauftragung das jeweilig bewil-
ligte Gesamtbudget nicht zu überschreiten droht, gilt die Zustimmung als erteilt. Die 
Informationspflicht gem. Abs. 4 bleibt hiervon unberührt. 

 
(4) Die Verwaltung unterrichtet den Bau- und Vergabeausschuss jeweils in dessen nächster Sit-

zung über die übrigen Auftragsvergaben und Nachträge ab einem tatsächlichen Auftragswert 
in Höhe von 50.000,00 € (netto) bei Liefer- und Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen 
sowie bei Bauleistungen jeweils unter Nennung der Maßnahme, Kostenschätzung, Wahl der 
Verfahrensart, Anzahl der Bieter, Auftragnehmer und Auftragssumme. 

 
§ 6 Ausschuss für Schule und Sport 

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Schulwesens. Ihm werden folgende 

Entscheidungsbefugnisse übertragen: 
 

a) Entscheidung über den Raumbedarf für Neu- und Erweiterungsbauten für städt. Schulen. 
 
b) Entscheidung über den Bedarf zur Ausstattung von städt. Schulen. 
 
c) Entscheidung über die Ausstattung und Erweiterung der Schulhöfe an städt. Schulen. 
 
d) Entscheidung über die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Eschwei-

ler. 
 
e) Bestellung eines Vertreters für die Schulkonferenz gem. § 63 Abs. 2 S. 4 und 5 SchulG 

NRW. 
 
f) Entscheidung über die Abgabe eines Vorschlags zur Besetzung von Schulleiterstellen/ 

stellvertretenden Schulleiterstellen auf der Grundlage der Regelungen nach § 61 SchulG 
NRW. 

 
g) Entscheidung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung bei der Festlegung 

von Ganztagsangeboten an Schulen.  
 

(2) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Sports. Ihm werden folgende Entschei-
dungsbefugnisse übertragen: 
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a) Entscheidung über allgemeine Angelegenheiten der Benutzung städt. Sportstätten (z.B. 
Benutzungspläne). 

 
b) Entscheidung über den Bedarf und ggf. das Raumprogramm an Neubau, Umbau und Ver-

besserungen von Sportstätten sowie deren Ausstattung in sportfunktionaler Hinsicht, 
soweit keine abschließenden gesetzlichen Regelungen hierzu getroffen sind. 

 
c) Festlegung der Prioritäten beim Bau geplanter städtischer Sportstätten aus sportfachli-

cher Sicht. 
d) Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinie der Stadt Eschweiler über 

die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports und Entscheidung über Zu-
schussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschussrichtlinie. 

 
e) Entscheidung über die Fortschreibung des Sportstättenleitplanes. 

 
f) Entscheidung über die Grundsätze der Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband. 

 
§ 7 Jugendhilfeausschuss 

 
Der Jugendhilfeausschuss ist entscheidungsbefugt im Rahmen der ihm durch die Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Eschweiler in der jeweils geltenden Fassung oder durch andere Vorschriften 
übertragenen Angelegenheiten. 
 
 
 
 

§ 8 Ausschuss für Soziales, Senioren und Kultur 
 

(1) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten aus dem Sozialbereich, der Sozialplanung 
sowie für Obdachlosenangelegenheiten. Ihm werden folgende Entscheidungsbefugnisse 
übertragen: 

 
a) Festsetzung freiwilliger Sozialleistungen. 

 
b) Festsetzung von Zuschüssen der Stadt an freie Wohlfahrtsverbände. 

 
c) Entscheidung über Einzelprojekte, die sich mit der Lage der sozial Benachteiligten, der 

Alten, der Kranken, der Behinderten, der Obdachlosen, sowie der Asylbewerber befassen. 

 
d) Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Wohnungssicherungshilfe, insbesondere 

über Fragen der Unterbringung von Wohnungsnotfällen und Flüchtlingen sowie die Be-
reitstellung diesbezüglich notwendiger Unterkünfte. 

 
e) Mitwirkung bei der Entwicklung und Schaffung von sozialem und barrierefreiem 

Wohnraum  
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(2) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Kulturwesens einschließlich der Volks-
hochschule, der Stadtbücherei, der Musikschule, der Städtepartnerschaften und des 
Ehrenamts. Ihm werden folgende Entscheidungsbefugnisse übertragen: 

 
a) Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinien der Stadt Eschweiler über 

die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung und Entscheidung über die Zu-
schussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschussrichtlinien. 

 
b) Veräußerung, Erwerb und Tausch von Kunstwerken sowie Auftragserteilungen für künst-

lerische Arbeiten bis zum Wert von 50.000 € im Einzelfall. 

 
c) Entscheidung über die jährlichen Ausstellungen in städt. Liegenschaften. 

 
d) Entscheidung über das Arbeitsprogramm der Volkshochschule. 

 
e) Entscheidung über grundsätzliche konzeptionelle Fragen der städt. Kulturentwicklungs-

planung. 

 
f) Entscheidung über Städtepartnerschaftsangelegenheiten. 

 
g) Entscheidung über Büchereiangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

 
h) Entscheidung über die Besetzung der Musikschulleitung auf der Grundlage der Schulord-

nung der städt. Musikschule. 

 
i) Entscheidung über die Aufnahme von Vereinen in die Liste der Kulturvereine. 

 
j) Entscheidung über die Konzertplanung und den Finanzierungsplan der Städt. Musikge-

sellschaft Eschweiler e.V. 

 
k) Angelegenheiten der Musikschule von grundsätzlicher Bedeutung. 

 
l) Grundsätzliche Angelegenheiten bezogen auf ehrenamtliche Tätigkeiten.  

 
§ 9 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Strukturwandel und Tourismus  

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für Grundsatzfragen des Strukturwandels und des Tourismus 

sowie grundlegende Aktivitäten im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung, soweit 
kein anderer Ausschuss zuständig ist. Er befasst sich außerdem mit den Grundsatzfragen der 
städtischen Grundstückspolitik. 

 
(2) Der Ausschuss entscheidet über 

 
a) grundlegende, strategische Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, des Tourismus 

und des Strukturwandels, 
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b) Angelegenheiten der Sicherung und Förderung gewerblicher Arbeitsplätze, 

 
c) Gewerbeansiedlungen und Unterstützung der privaten Wirtschaft, 

 
d) die Verbesserung der Rahmenbedingungen und Attraktivitätssteigerung der Stadt E-

schweiler. 

 
e) die Aktivierung der EU- und sonstigen Förderungen, 

 
f) das Liegenschaftsmanagement, 

 
g) die strukturelle Einbindung der Stadt Eschweiler in die Region, 

 
h) Angelegenheiten des Strukturwandels und die Umsetzung von Projekten im Rahmen des 

Strukturwandels, 

 
i) die Förderung des Tourismus im Stadtgebiet, 

 
j) die kommunale Marketing- und Werbepolitik, 

 
k) Vermietung und Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen, 

 
l) die Ausübung oder Nicht-Ausübung des Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch im 

Wert von mehr als 25.000 € bis 500.000 € im Einzelfall, 

 
m) den Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, bebaut 

und unbebaut, im Einzelfall im Wert von mehr als 25.000 € bis 500.000 €. 
 

§ 10 Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss 
 

Die Zuständigkeiten dieser Ausschüsse bestimmen sich nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 

§ 11 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
 

(1) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration als Pflichtausschuss gemäß § 27 
Abs. 1 Satz 1 und 2 GO NRW wirkt bei der Umsetzung der verfassungsrechtlichen Gebote in 
Artikel 2 Abs. 1 GG, „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt.“ sowie Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, „Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden“ mit und überprüft Maßnahmen der Stadt in o.g. Sinne auf Chancengerechtigkeit 
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und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Er ist 
zuständig und entscheidungsbefugt für: 

 
a) Maßnahmen, die auf den Abbau von Benachteiligungen in der Lebenssituation von Men-

schen mit internationaler Familiengeschichte in Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft, 
Öffentlichkeit, Stadtentwicklung, Städtebau, Freizeit, Gesundheit, Sport und Kultur etc. 
zielen, 

 
b) Maßnahmen zur Förderung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen 

mit internationaler Familiengeschichte, 
 
c) Maßnahmen, die strukturellen Rassismus beseitigen, 
 
d) Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Menschen mit internationaler Familienge-

schichte, insbesondere in der städtischen Verwaltung, 
 
e) Angebote zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, 
 
f) Angebote zur Integration von Einwanderern. 

 
(2) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist anfrage- und antragsbefugt. 

 
(3) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration wirkt an den Beratungen über die 

Haushaltssatzung mit. Er berät über alle Haushaltsansätze, die seine Belange betreffen und 
kann dazu Anträge, Vorschläge und Anregungen einbringen. 

 
(4) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist vor einer Beschlussfassung des 

Rates und der Ausschüsse so rechtzeitig zu hören, dass seine Stellungnahme bei der Bera-
tung berücksichtigt werden kann, wenn diese spezifische Interessen von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte berührt. Er wird insbesondere vorberatend beteiligt hin-
sichtlich: 
a) Grundsatzfragen der Integration von neu zugewanderten Menschen sowie entsprechen-

der Konzepte und Leitlinien, 
 
b) Grundsatzfragen der migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und der kom-

munalen Einrichtungen im Bereich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und 
Senioren, 

 
c) Grundsatzfragen der Förderung und gleichberechtigten Teilhabe von Kindern, Jugendli-

chen, Erwachsenen und Seniorinnen und Senioren mit internationaler 
Familiengeschichte, 

 
d) Grundsatzfragen der kommunalen Personal- und Personalentwicklungsplanung hinsicht-

lich einer migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und dem Abbau 
benachteiligender bzw. ausgrenzender Strukturen in allen Bereichen, 

 
e) Grundsatzfragen des Stellenplans im Hinblick auf migrationsgesellschaftliche Belange. 
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(5) Im Übrigen kann der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration über alle Angele-

genheiten der Stadt iSd. § 27 Abs. 7 Satz 4 GO NRW beraten. 
 

§ 12 Bürgermeister 
 

(1) Unbeschadet der dem Rat der Stadt und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungs-
befugnisse ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und 
Verwaltungsgeschäften. 

 
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften übertragen sind. 
 

(3) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates auf den Bürgermeister über-
tragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 

 
(4) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche An-

gelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 
 

(5) Sofern nicht zugunsten von Ausschüssen andere Wertgrenzen festgelegt sind, gelten als Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung alle Geschäftsvorgänge, die im Einzelfall den 
Gesamtbetrag von 25.000 € nicht überschreiten und die regelmäßig wiederkehrende Verwal-
tungsgeschäfte sind, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebs erledigt werden. 

 
(6) Der Bürgermeister wird ermächtigt, 

a) über die gegen Verwaltungsakte der Stadt eingelegten Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe 
– insbesondere in beamtenrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten - zu ent-
scheiden, 

 
b) zur Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit sie Geschäfte der laufenden Verwaltung 

zum Gegenstand haben und zum Abschluss von Vergleichen bis zum Wert des Vergleichs 
von 25.000 €. Unter Vergleichswert ist nur der Wert des echten Nachgebens durch die 
Stadt Eschweiler zu verstehen, 

c) über Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderungen bis zu 
einem Betrage von 25.000 € unabhängig vom Stundungszeitraum, bei Beträgen über 
25.000 € bis zu einem Stundungszeitraum von 6 Monaten zu entscheiden, 

 

d) Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Geldforderungen bis zu 25.000 € niederzu-
schlagen oder zu erlassen, 

 

e) über die Aussetzung der Vollziehung bis zu einem Wert von 25.000 € zu entscheiden, 
 

f) über das Vorliegen eines wichtigen Ablehnungsgrundes (§ 29 GO NRW) zu entscheiden, 
 

g) die Weisung zur amtsärztlichen Untersuchung bei Unfallausgleich zu erteilen (§ 35 Abs. 3 
BeamtVG), 
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h) das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach § 51 Abs. 
5 Bauordnung NRW zu erklären, sofern nicht mehr als 9 Stellplätze abgelöst werden sollen, 

 

i) Kredite im Rahmen der in der Haushaltsatzung festgesetzten Beträge aufzunehmen, wo-
rüber er im folgenden Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis zu geben hat, 

 

j) über im Jahresturnus vorzunehmende wiederkehrende Vergaben für den Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand in unbegrenzter Höhe nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsfest-
setzungen zu entscheiden, 

 

k) über Auftragsvergaben mit Auftragswerten bis 185.000,00 € (netto) zu entscheiden. 
Hierunter fallen alle Bauleistungen, Lieferleistungen, Dienstleistungen sowie freiberufli-
che Leistungen. Hinsichtlich der Vornahme von Jahresbeschaffungen wird auf § 12 Abs.6 
Buchstabe j) verwiesen. 

 

l) Bestellung von Beisitzerinnen und Beisitzern gem. § 67 Abs. 3 LPVG NRW, 
 

m) über den Erwerb von Grundstücken, bebaut und unbebaut, im Wege eines Zwangsverstei-
gerungsverfahrens zu entscheiden und entsprechende Gebote abzugeben, 

 

n) über die Erteilung von Baugenehmigungen, insbesondere auch über die Erteilung von 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans, zu entschei-
den. 

 
 
 
 
 

§ 13 Funktionsbezeichnungen 
 

Die in dieser Zuständigkeitsordnung verwendeten Funktionsbezeichnungen werden in weiblicher 
oder männlicher Form geführt. 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
 
Jedem Ratsmitglied und den Mitgliedern der Ausschüsse ist ein Exemplar dieser Zuständigkeitsord-
nung auszuhändigen. Wird die Zuständigkeitsordnung während einer Wahlzeit geändert, so ist auch 
die geänderte Fassung auszuhändigen. 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 

(1) Die Zuständigkeitsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsordnung vom 17.07.2013 in der Fassung vom 14.06.2023 

außer Kraft. 
 
 
134 
 

Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 4 
BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW 
S. 516) in der zurzeit geltenden Fassung so-
wie § 10 der Hauptsatzung der Stadt 
Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Der an Herrn Dzianis Bayarenka, Aufenthalt un-
bekannt (zuletzt bekannte Anschrift Saltkalvia g. 
12-44; 231430 Syktywkar; Russische Födera-
tion), gerichteter Rettungsdienstgebühren-
Bescheid vom 03.09.2025 auf Grundlage der zur 
Zeit  gültigen Gebührensatzung für die Inan-
spruchnahme des Rettungsdienstes, zu dem 
Kassenzeichen 095058090 kann durch den 
Leistungspflichtigen bei dem Bürgermeister der 
Stadt Eschweiler, Amt für Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Bevölkerungsschutz, 
Florianweg 1, 52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags       
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 05.12.2025 
 
Nowicki 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


